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27.11.1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, vom XXXXXXXXXX 
XXXX, betreffend die Bundesstraßen, (Bun.,. 

desstraßengesetz 1970 - BStG. 1970) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

J. Allgemeines 

schlußstellen für die Zu- und Abfahrt vor­
handen sind, gelten die Zu- und Abfahrts­
straßen als Bestandteile der Bundesstra­
ßen S; 

c) B~ndesstraßen B, das sirid alle übrigen 
Bundesstraßen. 

§1. Erklärung Und Auflassung von (2) Durch die Bestimmungen 'des Abs. 1 wer­
S t r aß e n z ü gen als B und e s s t r a ß enden die einschlägigen, straßen polizeilichen Vor­

schriften nicht berührt. 
(1) Die in den, einen Bestandteil dieses Bun­

desgesetzes bildenden Verzeichnissen, angeführ­
ten Straßenzüge weriIen zu Bundesstraßen er­
klärt. 

(2) Die übernahme und der Bau weiterer 
Straßenzüge, die eine Bedeutu,ng für den Durch­
zugsverkehr erlangen, als Bundesstraßen kann 
nur auf Grund eines Bundesgesetzes erfolgen. 
Straßenzüge, die ihre Bedeutung für den Durch­
zugsverkehr verloren haben, werden durch Bun­
desgesetz als Bundesstraßen aufgelassen. 

(3) Jeder zur Bundesstraße erklärte Straßen­
zug ist vom bisherigen Träger der Straßenbau­
last dem Bund entschädigungslos iris Eigentum 
zu übergeben. Ein: als Bundesstraße aufgelassener 
Straßenzug ist im Falle einer übertragung in das 
Eigentum eines anderen Trägers der Straßen­
baulast in einem seiner bisherigen Benützung 
entsprechenden guten Zustand zu übergeben. 

§ 2. Ein t eil u n g der B und e s s t r a ß e n 

(1) Die Bundesstraßen werden eingeteilt in 
a) Bundesstraßen A (Bundesautobahnen), das 

sind Bundesstraßen ohne überschneidung 
mit anderen Verkehrswegen, die sich für 
den Schnellverkehr im Sinne der straßen­
polizeilichen Vorschriften eignen und bei 
welchen besondere Anschlußstellen für die 
Zu- und Abfahrt vorhanden sind, ein­
schließlich der Zu- und Abfahrtsstraßen; 

b ) Bundesstraßen S (Bundesschnellstraßen), 
das sind Bundesstraßen, die sich nach ihrer 
Anlage. für den Schnellverkehr im Sinne 
der straßenpolizeilichen VorsChriften eignen, 
ohne daß die übrigen Voraussetzungen nach 
lit. a gegeben sind; sofern besondere An-

§ 3. B e s t.a n d t eil e der B und e s s t r a ß e 
Neben den unmittelbar dem Verkehr dienen­

den Flächen, wie Fahrbahnen, Gehsteigen, Rad­
und Gehwegen, Parkflächen, Haltestellenbuchten, 
der Grenzabfertigung dienenden Verkehrsflächen, 
gelten auch bauliche Anlagen im Zuge einer Bun­
desstraße, wie . Tunnels, Brücken, Durchlässe, 
Stütz- und Futtermauern, Straßenbäschungen, 
Straßengräben, schließlich im Zuge einer Bundes­
straße gelegene, der Erhaltung und. Beaufsichti­
gung der Bundesstraßen dienende bebaute und 
unbebaute Grundstücke als Bestandteile der Bun­
desstraße. 

§ 4. B e s tim m u n g des S t r a ß e n v e r­
lau fes und Auf las s u n g von S t r a­

ßenteilen 

(1) Vor dem Bau einer neuen Bundesstraße 
und vor der Umlegung von Teilen einer beste­
henden Bundesstraße hat der Bundesminister für 
Bauten und Technik unter Bedachtnahme auf die 
Bestimmungen der §§ 7 und 20 Abs. 1, letzter 
Halbsatz, nach den Erfordernissen des Verkehrs 
und darüber hinaus der funktionellen Bedeutung 
des Straßenzuges den Straßenverlauf im Rahmen 
der Verzeichnisse durch Verordnung zu bestim­
men. 

(2) Werden durch eine Umlegung Straßen­
teile für den Durchzugsverkehr entbehrlich, hat 
der Bundesminister für Bauten und Technik die 
Auflassung dieser Straßenteile als Bundesstraße 
durch Verordnung zu verfügen. § 1 Abs. 3,' letz­
ter Satz, gilt sinngemäß. Sofern die aufgelassenen 
Straßenteile nicht mehr Verkehrszwecken dienen, 
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sind sie vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) 
hinsichtlich ihrer Kulturgattung in einen den 
anrainenden Grundstücken ähnlichen Zustand zu 
versetzen (Rekultivierung). 

(3) Vor Erlassung einer Verordnung nach 
Abs. 1 oder Abs. 2 sind die berührten Länder 
und Gemeinden zu hören; die Gemeinden wer­
den hiebei im eigenen Wirkungsbereich tätig. 

(4) Die Verordnungen nach Abs. 1 und Abs. 2 
können den Hinweis auf Planunterlagen enthal­
ten, welche beim Bundesministerium für Bauten 
und Technik, bei dem Amt der Landesregierung 
des betroffenen Landes und bei den berührten 
Gemeinden zur Einsicht aufliegen. 

§ 5. Ha f tun g 

Wurde infolge des Zustandes einer Bundes­
straße eine Person getötet oder verletzt oder 
eine Sache beschädigt, so ist der Bund (Bundes­
straßenverwaltung) zum Schadenersatz nur dann 
verpflichtet, wenn Organe des Bundes (Bundes­
straßenverwaltung) die Erhaltung der Straße vor­
sätzlich oder grobfahrlässig vernachlässigt haben. 
Dasselbe gilt für Gemeinden hinsichtlich der 
ihnen zur Erhaltung übertragenen Bundes­
straßenstrecken bei einem gleidlen Verschulden 
ihrer Organe. 

§ 6. S t r a ß e n f 0 r s c h u n g 

Für Zwecke der Forschung für Angelegen­
heiten der Bundesstraßen, ausgenommen die 
Straßenpolizei, sind bis zu 5 vom Tausend der 
jährlichen Einnahmen aus der Bundesmineralöl­
steuer (Bundesgesetz BGBl. Nr. 67/1966) zu ver­
wenden. Die für diese Zwecke gebundenen Bun­
desmittel sind im Interesse der Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit im Straßenbau und der Sicher­
heit der Verkehrsabwicklungsowohl für die 
Erteilung von Forschungs- und Entwicklungs­
aufträgen gegen Entgelt als auch für die Förde­
rung von Forschungs- und Entwiddungsvor­
haben physischer oder juristischer Personen durch 
'Gewährung von Zuschüssen oder Darlehen zu 
verwenden. Für die Durchführung der Förderung 
derartiger Forschungs- und Entwicklungsvor­
haben gelten die Bestimmungen der §§ 11 Abs. 2, 
18 Abs. 2, 20 und 21 des Forschungsförderungs­
gesetzes BGBl. Nr. 377/1967 sinngemäß. Die 
Verfügung über diese Mittel obliegt dem Bun­
desminister für Bauten und Technik. Soweit sie 
für diese Zwecke nicht verbraucht werden, sind 
sie für den Bau und die Erhaltung der Bundes­
straßen zu verwenden. 

H. Bau und Erhaltung 

§ 7. G run d sät z e 

(1) Die Bundesstraßen sind derart zu bauen 
und zu erhalten, daß sie nach Maßgabe und bei 
Beachtung der straßenpolizeilichen Vorschriften 
von allen Straßenbenützern unter Bedachtnahme 

auf die durch die Witterungsverhältnisse oder 
durch Elementarereignisse bedingten Umstände 
ohne Gefahr benützbar sind; hiebei ist auch auf 
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des 
Verkehrs Bedacht zu nehmen. 

(2) Der Bundesminister für Bauten und Tech­
nik erläßt die für den Bau und die Erhaltung 
der Bundesstraßen erforderlichen Dienstanwei­
sungen. 

§ 8. S t r a ß e n bau las t 

(1) Der Bau und die Erhaltung der Bundes­
straßen erfolgt aus Mitteln, insbesondere aus den 
zweckgebundenen Einnahmen der Bundesmine­
ralölsteuer, insoweit sich nicht aus den folgenden 
Bestimmungen etwas anderes ergibt oder auf 
Grund eines besonderen Rechtstitels Verpflidl­
tungen zu Leistungen für diese Zwecke bestehen. 
Falls derartige Verpflichtungen bei einer später 
vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) zu über­
nehmenden Straße bestehen, bleiben sie auch nach 
der Umwandlung in eine Bundesstraße aufrecht. 

(2) Die aus Verträgen nach §§ 26, 27 und 28 
für den Bund' (Bundesstraßenverwaltung) ge­
zogenen Entgelte sowie die eingehobenen Geld­
strafen gemäß § 31 sind für Zwecke des Baues 
und der Erhaltung der Bundesstraßen zu ver­
wenden. 

§ 9. S t ra ß e n bau las i: i nO r t s­
gebieten 

(1) In Ortsgebieten (§ 2 Abs. 1, Z. 15 der 
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159) 
haben die Gemeinden ,die Kosten des Baues und 
der Erhaltung der Bundesstraßen zu tragen, 
, a) für jenen, Teil der Fahrb;hn, welche die 

Fahrbahnbreite der anstoßenden Freiland­
strecken überschreitet, soweit es sich bei 
diesen Verbreiterungen nicht um ver­
kehrsbedingte Warte-, Verzögerungs- oder 
Einbindungsstreifen oder um Haltestellen­
buchten handelt, 

b) für Gehsteige, ausgenommen Gehsteige auf 
Brücken bis zu einer Breite von je 1'50 m 
.beiderseits der Fahrbahn, 

c) für Parkplätze, 
d) für Abstellstreifen, 
e) für Fußgängerüber-. und -unterführungen. 

(2) Falls vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) 
auf Grund verkehrstechnischer Notwendigkeiten 
Straßenbeleuchtungseinrichtungen auf Bundes­
straßen errichtet werden, haben inOrtsgebieten 
die Gemeinden für die Erhaltung und den Betrieb 
auf eigene Kosten zu sorgen. Ferner' haben die 
Gemeinden in Ortsgebieten für die Abfuhr des 
vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) von der 
Fahrbahn der Bundesstraßen entfernten Schnees 
und Abräummaterials auf eigene Kosten zu 
sorgen. 
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(3) Die Erhaltung der Bundesstraßen in Orts­
gebieten über das durch die Abs. 1 und 2 berührte 
Ausmaß hinaus kann Gemeinden einvernehm­
lich gegen jederzeitigen Widerruf übertragen 
werden. 

(4) Auf Bundesautobahnen und Bundesschnell­
straßen finden die Abs. rund 2 keine Anwen­
dung. 

§ 10. Bei t r ä g e vo nUn t ern e h m u n gen 

Muß eine Bundesstraße wegen der besonderen 
Art der Benützung durch eine Unternehmung 
in einer kostspieligeren Weise gebaut oder er­
halten werden, als dies mit Rücksicht auf den 
allgemeinen Straßenverkehr notwendig wäre, so 
hat die Unternehmung dem Bund (Bundes­
straßenverwaltung) die Mehrkosten zu vergüten. 
Die Bestimmungen des § 28 Abs. 3 werden hie­
durch nicht berührt. 

§ 11. E n t s c h eid u n g übe r Bei t r ä g e 

Wenn eine vom Bund (Bundesstraßenverwal­
tung) . auf Grund der §§ 8 Abs. 1, 9 oder 10 in 
Anspruch genommene Leistung verweigert wird, 
entscheidet, falls nicht der einen privaten Rechts­
titelbetreffende Streitfall im ordentlichen Rechts­
weg auszutragen ist, über die Leistungspflicht 
und das Ausmaß des Beitrages die Behörde. 

ren Rechtsträger . sichergestellt ist. Die übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden auf 
den Bau dieser Straßen und Wege keine An­
wendung. 

III. Zwangsrechte und Verpflichtungen 

§ 14. B und e s s t r a ß e n p la nun g s g e bi e t 

(1) Zur Sicherung des Baues einer in den Ver­
zeichnissen aufgenommenen Bundesstraße kann 
der Bundesminister für Bauten und Technik auch 
vor Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) 
das in einem Lageplan bezeichnete Gelände, das 
für die spätere Führung der Bundesstraße in Be­
tracht kommt, durch Verordnung zum Bundes­
straßenplanungsgebiet erklären. Eine solche Ver­
ordnung darf nur erlassen werden, wenn nach 
dem Stand der Planungs- und Bauvorbereitungs­
arbeiten die Bestimmung des Straßenverlaufes 
(§4Abs. 1) in absehbarer Zeit zu erwarten ist 
und zu befürchten ist, daß durch bauliche Ver­
änderungen in diesem Gelände der geplante 
Straßenbau erheblich erschwert oder wesentlich 
verteuert wird. Vor Erlassung der Verordnung 
sind die berührten Länder und Gemeinden zu 
hören; die Gemeinden werden hiebei im eigenen 
Wirkungsbereich tätig. 

(2) Im Bundesstraßenplanungsgebiet dürfen 
Neu-, Zu- und Umbauten nicht vorgenommen 
werden; ein Entschädigungsanspruch kann hier­
aus nicht abgeleitet werden. Die Behörde hat je-
doch nach Anhörung des Bundes (Bundesstraßen­§ 12. Auf r e c h t e r haI tun g der V e r-
verwaltung) Ausnahmen zuzulassen, wenn diese kehrs beziehungen 
den geplanten Straßenbau nicht erheblich er-

(1) Werden durch den Bau einer Bundesstraße schweren oder wesentlich verteuern oder zum 
bestehende Straßen und Wege unterbrochen oder Schutze des Lebens und der Gesundheit von Per­
sonst unbenützbar gemacht, so hat der Bund sonennotwendig sind. 
(Bundesstraßenverwaltung) auf seine Kosten die (3) Die Behörde hat auf Antrag des Bundes 
erforderlichen Vorkehrungen zur Aufrechterhal- (Burtdesstraßenverwaltung) die Beseitigung eines 
tung dieser Verkehrsbeziehungen zu treffen. Hie- dem Abs. 2 widersprechenden Zustandes auf 
durch tritt eine i\nderung in der Erhaltungs- Kosten des Betroffenen anzuordnen. 
pflicht der unterbrochenen und wieder benütz- (4) Die mit der Erklärung zum Bundesstraßen-
bar gemachten Straßen und Wege durch andere f I . d planungs gebiet verbundenen Rechts 0 gen sm 
Erhaltungspflichtige nicht ein. auf höchstens drei Jahre beschränkt. Mit der 

(2) Wird durch Straßenbaumaßnahmen oder Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4 Abs. 1) 
sonstige Umstände der Durchzugsverkehr von· treten die mit der Erklärung zum Bundesstraßen­
einem Bundesstraßenteilstück durch eine längere planungsgebietverbundenen Rechtsfolgen außer 
Zeitspanne unterbrochen, kann der Bund (Bun- Kraft. 
desstraßenverwaltung) den Trägern der Straßen­
baulast der Straßen, auf welche der Verkehr um­
geleitet wird, die durch die stärkere Benützung 
entstandenen Schäden abgelteri. 

§13. Erleichterung und Förderung 
des Durchzugsverkehrs 

Zwecks Erleichterung und Förderung des 
Durchzugsverkehrs kann der Bund (Bundes­
straßenvenvaltung) aus Mitteln der Bundes­
mineralölsteuer entsprechende Parallelstraßen 
oder -wege zu Bundesstraßen bauen oder ausge­
stalten, sofern die Erhaltung durch einen ande-

§ 15. B und e s s t r a ß e n bau g e b i e t 

(1) Nach Bestimmung des Straßenverlaufes 
(§ 4 Abs. 1) dürfen auf den von der künftigen 
Straßentrasse betroffenen Grundstücksteilen (Bun­
desstraßenbaugebiet) Neu-, Zu- und Umbauten 
nicht vorgenommen werden; ein Entschädigungs­
anspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. 
§ 14 Abs. 2, zweiter Satz und Abs. 3 gelten 
sinngemäß. 

(2) Als betroffene Grundstücksteile im Sinne 
des Abs. 1 sind alle jene anzusehen, die in einem 
Geländestreifen um die künftige Straßenachse 
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liegen, dessen Breite in der Verordnung gemäß 
§ 4 Abs. 1 entsprechend den örtlichen Verhält­
nissen festgelegt wird und bei Bu.ndesstraßen A 
insgesamt 100 m, bei Bundesstraßen S insgesamt 
75 m und bei Bundesstraßen B insgesamt 50 m 
nicht .überschreiten darf. 

(3) Nach Ablauf von drei Jahren nach Wirk­
samwerden der Verordnung über die Erklärung 
zum Bundesstraßenbaugebiet haben die betroffe­
nen Liegenschaftseigentümer beziehungsweise all­
fällige Bergbauberechtigte Anspruch auf Ein­
lösung der bezüglichen Grundstücksteile durch 
den Bund (Bund~sstraß·enverwaltung), sofern 
ihnen eine Ausnahmebewilligung nach Abs. 1, 
letzter Satz, verweigert wurde. Die Bestimmun­
gen der §§ 17 ff. finden sinngemäß Anwendung. 

§ 16. Vo rar be it e n fü·t S t r aß e n­
bauten 

(1) Auf Antrag hat die Behörde dem Bund 
(Bundesstraßenverwaltung) zur Vornahme von 
Vorarbeiten für den Bau einer Bundesstraße 
die Bewilligung zu erteilen, fremde Grundstücke 
zu betreten und· auf diesen die erforderlichen 
Grunduntersuchungen und sonstigen technischen 
Vorarbeiten gegen Entschädigung auszuführen. 

(2) über Einwendungen gegen die Zulässig­
keit einzelner hiebei vorzunehmender Hand­
lungen entscheidet unter Bedachtnahme auf deren 
Notwendigkeit sowie die möglichste Schonung 
und den bestimmungsgemäßen Bergbauberechti­
gungen die Behörde; gegen diese Entscheidung 
ist eine Berufung nicht zulässig. Die Behörde ent­
scheidet auch in sinngemäßer Anwendung der 
§§ 18 und 20, insbesondere dessen Abs. 3, über 
die zu leistende Entschädigun·g. . 

§ 17. E n t e i gnu ri g 

(1) Für den Bau u~d die Erhaltung von Bun­
desstraßen sowie aus Verkehrs rücksichten, ferner 
zur Erfüllung der Verpflichtungen gemäß § 12 
Abs. 1 kann für den Bund (Bundesstraßenver­
waltung) das Eigentum an Liegenschaften oder 
die dauernde oder zeitweise Einräumung, Ein­
schränkung oder Aufhebung von anderen ding­
lichen Rechten an solchen im Wege der Enteig­
nung in Anspruch genommen werden. Das 
gleiche gilt für die zur Anlage von Ablagerungs­
plätzen sowie zur Gewinnung von Steinen, 
Schotter, Sand und dergleichen erforderlichen 
Grundstücke. 

(2) Als Enteigneter ist jeder anzusehen, dem 
der Gegenstand der Enteignung gehört oder dem 
an einem Gegenstand der Enteignung ein mit 
dem Eigentum eines anderen Gegenstandes ver­
bundenes dingliches Recht 'zusteht. 

§ 18. E n t e i gnu n g 

(1) Dem Enteigneten gebührt für die durch 
die Enteignung verursachten vermögensrecht-

lichen Nachteile Schadloshalt.ung (§ 1323 des 
allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches). Bei Be­
messung der Entschädigung hat jedoch· der Wert 
der besonderen Vorliebe und die Werterhöhung 
außer Betracht zu bleiben, den die abzutretende 
Liegenschaft durch die beabsichtigte straßenbau­
liche Maßnahme erfahren hat. Hingegen ist auf 
die Vermindening des Wertes eines etwa ver­
bleibenden Grundstücksrestes Rücksicht zu neh­
men. Ist dieser Grundstücksrest im Hinblick auf 
seine frühere Verwendungsart nicht mehr zweck­
mäßig nutzbar, so ist auf Verlangen des Eigen­
tümers das ganze Grundstück zu enteignen. 

(2) Im übrigen ist die Höhe und Art der Ent­
schädigung unter Beachtung der in den §§ 4 bis 8 
des Eisenbahnenteignungsges.etzes 1954" BGBL 
Nr. 71, aufgestellten Grundsätze zu ermitteln. 

§ 19. Einleitung des Enteignungs.­
verfahrens 

(1) Die Enteignung ist unter Vorlage der zur 
Beurteilung der Angele·genheit erforderlichen 
Pläne und sonstigen Unterlagen, insbesondere 
eines Verzeichnisses der zu enteignenden Grund­
stücke mit den Namen und Wohnorten der .zu 
enteignenden Personen und den Ausmaßen der 
beanspruchten Grundstücke oder Grundstücks­
teile und schließlich eines Grundbuchsauszuges 
vom Bund (Bundesstraßenverwaltung) bei der 
Behörde zu beantragen. 

(2) Im Falle des § 15 Abs. 3 hat der Anspruchs- . 
berechtigte den Antrag auf Einlösung bei der 
Behörde zu stellen; die für die Beurteilung der 
Angelegenheit erforderlichen Unterlagen (Abs. 1) 
sind auch in diesem Falle vom Bund (Bundes­
straßenverwaltung) beizubt;ingen. 

§ 20. E n t e i gnu n g s ver f a h ren 

(1) über die Notwendigkeit, den Gegenstand 
und Umfang der Enteignung entscheidet die Be­
hörde unter sinngemäßer Anwendung des Eisen­
bahnenteignurigsgesetzes 1954, BGBL Nr. 71, in 
der geltenden Fassung, wobei auch auf die Wirt­
schaftlichkeit des Bauvorhabens Rücksicht zu 
nehmen ist. 

(2) Sofern über die Höhe der Entschädigung 
ein,·zuJässiges übereinkommen zustande gekom'­
men ist (§ 22 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 
1934), ist dieses im Enteignungsbescheid zu beur­
kunden. Andernfalls ist die Höhe der Entschädi~ 
gung auf Grund der Schätzung beeideter unpar­
teiischer Sachverständiger im Bescheid festzu­
setzen. 

(3) Gegen die Entscheidung, der Behörde über 
die Notwendigkeit, den Gegellstand und den 
Umfang der Enteignung ist die, ~erufung zulässig. 
Eine Berufung bezüglich der Höhe der im Ver­
waltungswege zuerkannten,Entschädigung ist un­
zulässig. E~ steht aber jedem. der beiden Teile frei, 
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binnen sechs Monaten nach Ein tritt der' Rechts­
kraft des Enteignungsbescheides die Entscheidung 
über die Höhe der Entschädigung bei jenem 
Bezirksgericht, zu begehren, in dessen Sprengel 
sich der Gegenstand der Enteignung befindet. Mit 
der Anrufung des Gerichtes tritt der Enteignungs­
bescheid im Ausspruch über die Höhe der Ent­
schädigung außer Kraft. Der Antrag auf gericht­
liche Festsetzung der Entschädigung kann, ohne 
Zustimmung des Antraggegners nicht zurückge­
nommen werden. Bei Zurücknahme des An trag es 
gilt der im Enteignungsbescheid bestimmte Ent­
schädigungsbetrag als vereinbart. 

(4) Der Vollzug des rechtskräftigen Enteig­
nungsbescheides kann nicht gehindert werden, 
sobald der von der Behörde ermittelte, Entschädi- ' 
gungsbetrag gerichtlich erlegt ist. " 

(5) Für das gerichtliche Verfahren zur Ermitt­
lung der Entschädigung, für deren Feststellung 
im ' Wege des übereinkommens sowie für die 
Wahrnehmung der Ansprüche, welche dritten 
Personen auf die Befriedigung aus der Entschädi­
gung auf Grund ihrer dinglichen Rechte zustehen, 
finden die Bestimmungen des Eisenbahnenteig­
nungsgesetzes 1954, BGBL Ni. 71, in der gelten­
de::n Fassung sinngemäß Anwendung. 

IV. Schutz der Straßen 

§ 21. Bau t e n an B und es s t r a ß e n 

(1) In einer Entfernung bis 40 m beiderseits der 
Bundesautobahnen dürfen Neu-, Zu~ und Um­
bauten nicht vorgenommen sowie Einfriedungen 
nicht angelegt und überhaupt Anlagen jeder Art 
weder errichtet noch geändert werden. Die Be­
hörde hat auf Antrag Ausnahmen zu bewilligen, 
soweit dadurch Rücksichten auf den Bestand der 
Straßenanlagen und des Straßenbildes, Verkehrs­
rücksichten sowie Rücksichten auf die künftige 
Verkehrsentwicklung nicht beeinträchtigt werden~ 
Diese Bestimmungen gelten nicht für Zu- und 
Abfahrtsstraßen der Bundesautobahnen. Die ein­
schlägigen straßen polizeilichen Vorschriften blei­
ben unberührt. 

(2) Bei Bundesschnellstraßen sowie bei Zu- und 
Abfahrtsstraßen der Bundesautobahnen . gilt auf 
Freilandstraßen (§ 2 Abs. 1 Z. 16 der Straßenver­
kehrsordnung 1960) Abs. 1 sinngemäß für eine 
Entfernung von 25 m, bei den übrigen Bundes­
straßen für eine Entfernung von 15 m. 
, (3) Erwächst einem Grundeigentümer bezie 

hungsweise Bergbauberechtigten durch die Ver­
weigerung der' Ausnahmebewilligung gemäß 
Abs. 1 oder 2 ein Nachteil, so hat die 
Behörde dem Grundeigentümer (Bergbau­
berechtigten) auf seinen Antrag in sinngemäßer 
Anwendung der §§ 18 und 20eirie ange­
mess,ene Entschädigung' zuzuerkennen, soweit 
es sieh nicht um ein Vorhaben des Grundeigen­
tümers (Bergbauberechtigten) ,innerhalb einer 
Zone von 15 m hanclelt. Der Bund (Bundes-

straßenverwaltung) kann in, diesem Verfahren 
die Enteignung des von der Verfügung betroffe­
nen Grundstückes' oder Grundstücksteiles bean­
'tragen. 

(4) Die Breite der in Abs. 1 und 2 genannten 
Zonen ist vom äußer·en Rand des Straßengrabens, 
bei aufgedämmten Straßen vom Böschungsfuß, 
bei im Gelände eingeschnittenen Straßen von der 
oberen Einschnittsböschungskante, in Ermange­
lung von Gräben und Böschungen von der äuße­
ren Begrenzungslinie der Straß,enbankette zu 
messen. 

(5) Der Bundesminister für Bauten Und Technik 
wird ermächtigt, die in Abs. 1 und 2 genannten 
Entfernungen bei Bundesstraßenabschnitten im 
dicht besiedelten Gebiet oder im Gebirge auf ein 
den örtlichen Verhältnissen entsprechencles Aus­
maß zu verringern. 

(6) Die Behörde hat auf Antrag des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) die BeseitigUng eines 
durch vorschriftswidriges Verhalten herbeige­
führten Zustandes auf Kosten des Betroffenen 
anzuordnen. 

§ 22. Ar bei t sIe ist u n ge n auf ben a c h­
barten Grundstücken 

(1) Wenn Baumfällungen, Holzbringungen, 
Wasserableitungen, Sprengungen, . Grab- und 
Bohrarbeiten 'oder ähnliche Verrichtungen auf den 
der Straße benaChbarten Grundstücken nach den 
örtlichen Verhältnissen de'n Bestand oder Erhal­
tungszustand einer Bundesstraße unmittelbar oder 
mittelbar gefährden, kann die Behörde über 
Antrag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) 
durch Verordnung für ein bestimmtes Gebiet 
anordnen, daß die angeführten Verrichtungen 
oder einzelne derselben, unbeschadet der nach 
anderen Vorschriften etwa erforderlichen behörd­
lichen Gep.ehmigungen, nur mit ihrer Bewilligung 
ausgeführt werden dürfen. Die Bewilligung darf 
nur erteilt werden, wenn eine Gefährdung der 
Straß·e' oder der Straßenbenützer durch die be­
absichtigten Arbeiten ausgeschlossen ist. 

(2) Wird ein Grundeigentümer durch die Ver­
weigerung einer Ausnahmebewilligung nach 
Abs. 1 in der freien Benützung seines Grundes, 
welche er schon vor Erlassung cler in Abs. 1 be­
zeichneten Anordnung rechtmäßig ausgeübt hat, 
behindert, so hat er gegen den Bund (Bundes­
straßenverwaltung) einen Anspruch auf ange­
messene Entschädigung; diese ist im Streitfalle 
unter sinngemäßer Anwendung. des § 20 zu be­
stimmen. Die Bestimmungen des § 23 werden 
hiedurch nicht berührt. 

§ 23. Ben ach bar t e Wa I dun g en . 

(1) Auf Antrag des Bundes (Bundesstraßenver­
waltung) kann die Behörde, wenn es Rüd{sichten 
des Bestandes der Straße oder der Straßen er hal­
tung wegen schlechter Sicht oder dergleichen 
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erfordern, durch Bescheid anordnen, daß ohne 
Anspruch auf Entschädigung der an eine Bundes­
straße angrenzende Wald in einer Breite von 5 m 
zu beiden Seiten der Straße (§ 21 Abs. 4) zu 
schlägern, auszulichten oder nach einer bestimm­
ten Betriebsweise zu bewirtschaften "ist. 

(2) Waldungen längs der Bundesstraßen sind 
gemäß § 19 des Forstgesetzes, RGBl. Nr. 250/1852, 
in der geltenden Fassung auf Antrag des Bundes 
(Bundesstraßenverwaltung) in Bann zu legen, 
wenn dies zum Schutze der Straße und des Ver­
kehrs gegen Lawinengefahr, Rutsch- und Ab­
bruchgefahr, Seitenwinden, Blendung, Eintönig­
keit des Straßenbildes und dergleichen erforder­
lich ist. 

§ 24. A n r a i n e r ver p f I ich tun gen 

(1) Die Wasserableitung auf. die Bundesstraße, 
insbesondere von Dächern der Häuser, oder des 
Drainagewassers sowie die Ableitung von Ab­
wässern, ist verboten. Die Behörde hat auf An­
trag des Bundes (Bundesstraßenverwaltung) die 
Beseitigung eines durch vorschriftswidriges Ver­
halten herbeigeführten Zustandes auf Kosten des 
Betroffenen anzuordnen. 

§ 25. A n k ü n d i gun geil und 
Reklamen 

Optische und akustische Werbungen und Vor­
richtungen zur Abgabe akustischer Ankündigun­
gen dürfen in Entfernung von 100 m entlang der 
Bundesautobahnen (§ 21 Abs. 4) nicht errichtet 
werden. Optische Ankündigungen bedürfen in 
diesem Bereich - unbeschadet anderer .einschlägi­
ger Rechtsvorschriften, insbesondere der straßen­
polizeilichen Vorschriften - einer Zustimmung 
des Bundes (Bundesstraßenverwaltung), welche 
nur dann erteilt werden darf, wenn die Ankündi­
gung dem allgemeinen Interesse der Verkehrsteil­
nehmer dient. 

§ 26. Weg ans chI ü s s e und Z u fa h r t e n 

(1) Anschlüsse von Wegen, Zu-: oder Abfahrten 
in Bundesstraßen dürfen nur mit Zustimmung des 
Bundes (Bundesstraßenverwaltung) angelegt oder 
abgeändert werden. Die Zustimmung ist zu er­
teilen, wenn durch den Anschluß für die Straße 
selbst oder die dazu gehörigen Anlagen, für deren 
Leistungsfähigkeit sowie hinsichtlim der in § 7 
enthaltenen Grundsätze für den Bau und die Er­
haltung der Bundesstraße keine Nachteile zu 
befürchten sind. Die Kosten des Baues und der 
Erhaltung dieser Anschlüsse sind, unbeschadet der 
Bestimmungen des § 12 Abs. 1, von dem zur 
Erhaltung der Wege, Zu- oder Abfahrten Ver­
pflichteten zu tragen. Andere Remtsvorschriften, 
insbesondere gewerberechtliche Vorsmriften, blei­
ben unberührt. 

(2) Hingegen sind die Anrainer der Bundes­
straßen verpflichtet, den freien Abfluß des Wassers 
von der Straße auf ihren Grund und die Ablage­
rung von Schnee ohne Anspruch auf Entschädi­
gung, die Herstellung von Ableitungsgräben, 
Sickergruben und dergleichen, gegen Entschädi­
gung, die im Streitfall unter sinngemäßer Anwen-
dung des § 20 zu bestimmen ist, zu dulden. (2) Der Bundesminister für Bauten und Technik 

(3) Das Weiden des Viehes auf Anlagen der' kan~ durch Verordnung fü~ b.estimmte Ab­
Bundesstraße sowie jede eigenmächtige Baum- schmtte von B~ndesstraßen, die einken besonde~s 
oder Grasnutzung ist verboten. Auf den gegen rasche~ oder dichten Durchzugsver e~~ aufwel­
eine Bundesstraße nicht eingefriedeten Grund- sen, die Neuherstell~ng ,"onW egan.schlussen, Zu­
stücken darf innerhalb einer Entfernung von 4 m oder Abf~hrt~n ganz~lch ausschlIeßen, s.ofern 
von der Straße (§ 21 Abs. 4) nur parallel zu dieser dadurch die. v.:lftschafthche~ und yerkehrsmt~r-
gepflügt werden essen des umhegenden Gebietes mcht wesentlIch 

... . beeinträchtigt werden. 
(4) Die Anrainer von Bundesstraßen Sind ver-

pflichtet, ohne Anspruch auf Entschädigung zu 
dulden, daß der Bund (Bundesstraßenverwaltung) § 27. Be tri e b e an B und es au tob ahn e n 
Schneezäune auf ihren Grundstücken aufstellt und B und e s s c h n e 11 s t r a ß e n 
und andere zur Hintanhaltung von Schneever- Betriebe an Bundesautobahnen und Bundes-
wehungen, Lawinen, Steinschlägen und derglei- schnellstraßen, die den Belangen der Verkehrs­
chen erforderliche, jahreszeitlich bedingte Vor- teilnehmer auf diesen dienen und einen unmittel­
kehrungen trifft. baren Zugang zu der Bundesautobahn oder Bun-

(5) Die Eigentümer von der Bundesstraße desschnellstraße haben (wie Tankstellen, Rast­
benachbarten Grundstücken können die beim Bau stätten, Motels, Werkstätten und dergleichen), 
der Bundesstraße von Grundstücken des Bundes dürfen nur mit Zustimmung des Bundes (Bundes­
(Bundesstraßenverwaltung) ausgehenden Einwir- straßenverwaltung) errichtet werden. Jede bau~ 
kungen nicht untersagen. Wird durch solche Ein- liche Knderung eines solchen Betriehes bedarf der 
wirkungen die ortsübliche Benützung des nac.~bar- Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenverwal­
lichen Grundes wesentlich beeinträchtigt, hat der tung). Die gewerberedltlichen Vorschriften wer­
Nachbar Anspruch auf Sdladenersatz gegen den den hiedurch nicht berührt. Die Betriebe dürfen 
Bund (Bundesstraßenverwaltung) nur dann, wenn I keine Fahrv.erbindung von der Bundesautobahn 
Organe des Bundes an dieser Beeinträchtigung ein oder Bundesschnellstraße zum übrigen ·Straßen-
grobes Verschulden trifft. . netz ermöglichen. 
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§ 28. Ben ü t z u n g der B und e S5 t r a ß e n (Bundesstraßen verwaltung) mit den ihm zur Ver-

(1) Die Benützung der unmittelbar dem Ver- fügung stehenden gewöhnlichen Hilfsmitteln nicht 
kehr dienenden Flächen der Bundesstraßen steht ausgeführt werden können, sind über beim Bür­
jedermann im Rahmen der straßenpolizeilichen germeister einzubringende Anforderung des Bun­
und kraftfahrrechtlichen Vorschriften offen. Jede des (Bundesstraßenverwaltung) alle am Schadens­
Benützung der Bundesstraßen für einen anderen ort oder in einer Nachbargemeinde anwesenden 
als ihren bestimmungsgemäßen Zweck bedarf tauglichen Arbeitskräfte zur Leistung der erfor­
unbeschadet der straßenpolizeilichen und kraft- derlichen Handarbeiten gegen Entlohnung ver-

f h ch l'ch B . d Z· pflichtet a rre t 1 en estlmmungen er ustlmmung . 
des Bundes (Bundesstraßen verwaltung). Diese ist (2) über Antrag des Bundes (Bundesstraßen-
zu vers?-gen, wenn Schäden an der Straße zu' verwaltung) kann bei den im Abs. 1 bezeichneten 
befürchten sind oder künftige Bauvorhaben an der Elementarereignissen die Bezirksverwaltungsbe­
Straße erheblich erschwert würden. Insoweit solche hörde durch Bescheid die Besitzer von Kraftfahr­
Benützungsrechte an einer Straße vor ihrer Er- zeugen, Wasserfahrzeugen oder Lastfuhrwerken 
klärung als Bundesstraße begründet worden sind, oder von Zugtieren verpflichten, diese zur Durch­
bleiben sie im gleichen Umfang bestehen: Der' ,führung unaufschiebbarer Arbeiten dem Bund 
Bund (Bundesstraßenverwaltung) kann - sofern' (Bundesstraßenverwaltung) vorübergehend zur 
dies nicht den Bedingungen der Zustimmung zur I B~nützung gegen Vergütung beizustellen, sof~rn 
Benützung widerspricht - jederzeit, ohne Ent- die Fahrzeuge oder Zugtiere für die Weiterfüh­
schädigung zu leisten, eine entsprechende Abände- rung des eigenen Wirtschaftsbetriebes entbehrlich 
rung der hergestellten Einrichtungen verlangen, sind: Die Bezirks~erwaltungsbehörde kann auch 
falls dies wegen einer baulichen Umgestaltung der bestimmen, daß die zur Führung der Fahrzeuge 
Straße oder aus Verkehrsrücksichten notwendig oder Zugtiere erforderlichen Personen beigestellt 
wird. werden. Gegen diese Bescheide ist eine Berufung 

(2) Wird eine Bundesstraße für den Bau, Be- nicht zulässig. 
stand oder Betrieb einer Eisenbahn oder eines (3) Kommt über die Entlohnung nach Abs. 1 
Oberleitungs-Omnibusbetriebes benützt, so ist oder über die Vergütung nach Abs. 2 eine Eini­
neben der eisenbahnrechtlichen Bewilligung auch gung nicht zustande, so wird die Entlohnung oder 
die Zustimmung des Bundes (Bundesstraßenver- Vergütung von der Bezirksverwaltungsbehörde 
waltung) erforderlich. Vereinbarungen über die nach ortsüblichen Maßstäben festgesetzt. Die Ver­
aus einer solchen Benützung sich ergebenden gütung hat bei Fahrzeugen auch die Entschädigung 
Rechte und Verbindlichkeiten werden hiedurch für die, gewöhnliche Abnützung zu enthalten. 
nicht berührt. Gegen die Entscheidung ist eine Berufung nicht 

(3) Haltestellen von Kraftfahrlinien auf Bun- zulässig. Ansprüche auf Schadenersatz wegen Be­
desstraßen setzt die hiefür zuständige Behörde s~ädigung oder außeror~ent!icher Abnützung 
nach Anhören des Bundes (Bundesstraßenverwal- eInes Fahrzeuges oder Zugtieres während der Be­
tung) fest. Der Bund (Bundesstraßenverwaltung) nützun.g d~rch den B.und (Bundesstraßenverwal­
kann die Ausgestaltung von Haltestellen, Straßen- tung) smd 1m ordentlichen Rechtsweg geltend zu 
verbreiterung, Ausweichen und. dergleichen vom machen. 
Ersatz der Kosten abhängig machen. Auf Bundes- (4) Bei den im Abs. 1 bezeichneten Elementar­
autobahnen und Bundesschnellstraßen ist die Er- ereignissen können vom Bund (Bundesstraßen­
richtung von Haltestellen unzulässig. verwaltung) die zur Durchführung unaufschieb­

§ 29. Lag e run gen 

Die Bundesstraßen dürfen nicht als Lagerplatz 
für Baustoffe, Erde, Schnee, Dünger, Gerätschaf­
ten, und dergleichen benützt werden. Hievon 
können nur bei Bauten an der Straße und im 
Notfall vom' Bund (Bundesstraßenverwaltung) 
Ausnahmen gestattet werden. . 

barer 4rbeiten erforderlichen Baustoffe, Werk­
zeuge und Geräte am Schadensort, wenn sie dort 
zu angemessenen Preisen im freien Verkehr nicht 
erhältlich sind, angefordert wer,den. Ebenso kön­
nen unverbaute Liegenschaften. zu vorübergehen­
der Benützung zwecks Durchführung unaufschieb­
barer Arbeiten, Unterbringung von Arbeitskräf­
ten oder als Lagerplätze für Baustoffe und Gerät­
schaften' angefordert werden. über die Anforde-
rung entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde 

§ 30. Not s t a nd s maß nah m e n bei endgültig. Dem Eigentümer ist für angeforderte 
Eie m e n t are re i g n iss e n Baustoffe der gemeine Wert zu ersetzen, für die 

(1) Wird eine Bundesstraße durch Elementar- Benützung von Liegenschaften eine angemessene 
ereignisse beschädigt oder vorübergehend unbe- Vergütung, zu leisten. Die Liegenschaften sind 
nützbar ..und müssen zur Beseitigung der entstan- nach Wegfall des Bedarfes ohne Verzug in dem­
denen oder zur Hintanhaltung weiterer Schäden selben Zustand zurückzustellen, in welchem sie 
oder zur Freimachung der Straße sofort Maß- übernommen wurden. Die Bezirksverwaltungs­
nahmen getroffen werden, welche vom Bund I behörde bestimmt vorläufig die Vergütung für 
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die angefO'rderten Sachen; bezllglich -deren Fest­
setzung ist im übrigen § 20 Abs. 3 und 5 sinnge­
mäß anzuwenden. Hat infO'lge der Benützung die 
Substanz Schaden gelitten, sO' ist hiefür Schaden­
ersatz zu leisten; dieser ist im O'rdentlichen Rechts­
weg geltend zu machen. 

(5) Von der Leistungspflicht ausgenO'mmen sind 
Unternehmungen, sO'weit diese wichtige, im 
öffentlichen Interesse liegende Aufgaben erfüllen, 
hinsichtlich der zur Erfüllung dieser Aufgaben 
nO'twendigen Arbeitskräfte und Leistungsgegen­
stände. 

V. Strafbestimmung 

§ 31. S tr a f b es tim m u n g 

(1) Jede vürsätzliche, wenn auch nur versuchte, 
sowie jede durch Mangel pflichtgemäßer Auf­
merksamkeit verursachte Bes-chädigung einer Bun­
desstraße wird, soweit nicht ein gerichtlich zu 
ahndender Tatbestand vO'rliegt, als Verwaltungs­
übertretung von der Bezirksverwaltungsbehörde 
mit einer Geldstrafe bis zu S 5000'-, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit einer Arreststrafe bis zu 
einer Woche geahndet. 

(2) Eine V:erwaltungsübertretung nach Abs. 1 
liegt nicht vor, wenn bei einer durch Mangel an 
pflichtgemäßer Aufmerksamkeit verursachten Be­
schädigung die nächste Polizei- oder Gendarmerie­
dienststelle oder ,die nächste Dienststelle der 
Bundesstraßenverwaltung vom Beschädiger üder 
von einem der Beschädiger ohne unnötigen Auf­
schub verständigt wurde. 

VI. Behörden 

§ 32. B e hör den 

Behörden im Sinne des Bundesgesetzes sind 
a) der Landeshauptmann in erster Instanz für 

alle Angelegenheiten, die nicht dem Bun­
desminister für Bauten und Technik vO'r­
behalten sind, 

b) der Bundesminister für Bauten und Technik 
zur Erlassung vO'n VerO'rdnungen und Be­
scheiden, die ihm nach diesem Bundesgesetz 
vO'rbehalten sind, sO'wie zur Entscheidung 
über Berufungen gegen Bescheide des Lan­
deshauptmannes. 

VII. Obertragungsbestimmung, Inkrafttreten, 
Vollziehung 

§ 33. übe r g a n g s b e s tim m u n g 

(1) Jene Straßenzüge, die nach dem Bundes­
gesetz vom 18. Feber 1948, betreffend die Bundes­
straßen (Bundesstraßengesetz-BStG), BGBl. Nr. 59, 
in seiner zuletzt geltenden Fassung, Bundesstraßen 

waren, in dem Verzeichnis zu diesem Bundesgesetz 
jedoch nicht mehr enthalten sind, sind mit In­
krafttreten dieses Bundesgesetzes als Bundes­
straßen aufgelassen. 

(2) Unbeschadetder Bestimmung des Abs. 1 ist 
der Bund (Bundesstraßen verwaltung) verpflichtet, 
alle Baumaßnahmen an diesen Straßen, die vO'r 
dem in Abs. 1 bez-eichneten Zeitpunkt begO'nnen 
wurden, auf seine Kosten fertigzustellen. Ab­
weichende übereinkO'mmen zwischen Bund und 
künftigem Träger der Straßenbaulast sind hie­
durch nicht ausgeschlO'ssen. 

(3) Jene Straßenzüge, die erst durch dieses 
Bundesgesetz als Bundesstraß-en erklärt werden, 
werden als Bun-desstraßen erst mit jenem Zeit­
punkt übernO'mmen, als das Land, in welchem die 
in Abs. 1 genannten Straßenzüge ganz O'der teil­
weise liegen, durch das nach den landesgesetzlichen 
V O'rschriften zuständige Organ den künftigen 
Träger der Straßenbaulast festlegt. Sie werden mit 
der Maßgabe als Bundesstraßen erklärt, daß der 
bisherige Träger der Straßenbaulast alle Ifaumaß­
nahmen, welche vO'r dem genannten Zeitpunkt 
begO'nnen wurden, auf seine Küsten fertigsteIlt; 
abweichende übereinkO'mmen sind zqlässig. 

(4) Der Bundesminister für Bauten und Tech­
nik stellt durch im Bundesgesetzblatt zu verlaut­
barerrde Kundmachungen die unter Abs. 1 und 
Abs. 3 fallenden Straßenzüge, die unter Abs. 2 
und Abs. 3, Letzter Satz, fallenden Baumaßnah­
men sO'wie allfällige übereinkO'mmen nam diesen 
Bestimmungen und den in Abs. 3 genannten 
Zeitpunkt fest. 

§ 34. In k ra f t t r·e te n, Au ß er k r af t­
setzung von Vorschriften 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt nach Maßgabe des 
§ 33 Abs. 3 am 1. Jänner 1971 in Kraft. 

(2) Mit dem in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt 
tritt das Bundesgesetz vom 18. Feber 1948, be­
treffend die Bundesstraßen (Bundesstraßengesetz 
- BStG), BGBl. Nr. 59, zuletzt geändert durch 
die Bundesstraßengesetznovelle 1968, BGBl. 
Nr. 113, außer Kraft. 

§ 35. V 0' II z i e h u n g 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Bauten und Technik, hin­
sichtlich des § 1 Abs. 3, zweiter Satz und des § 4 
Abs. 2, zweiter Satz im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich des § 5 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz, hinsichtlich des § 23 Abs. 2 im Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft und hinsichtlich des § 28 Abs. 2 
und 3 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Verkehr betraut. 
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Nr. 

A -1 . 

A 2 

A 3 

A 4 

A 5 

A 6 

A 7 

A 8 

A 9 

A 10 

All 

A 12 

An 

A 14 

A 15 

A20 

A21 

A 22 

A23. 

A24 

A25 

242 der Beilagen 9 

VERZEICHNIS 1 

Bundesstraßen A (Bundesautobahnen) 

Bezeichnung 

West Autobahn 

Süd Autobahn 

Südost Autobahn 

Ost Autobahn 

Nord Autobahn 

Preßburger Autobahn 

Mühlkreis Autobahn 

Innkreis Autobahn 

pyhrn Autobahn 

Tauern Autobahn 

Karawanken Autobahn 

Inntal Autobahn 

Brenner Autobahn 

Rheintal Autobahn 

Bodensee Autobahn 

Wiener Gürtel Autobahn 

Wiener Außenring Autobahn 

Donauufer Autobahn 

Autobahnverbindung 
Wien Süd 

Autohahnverbindung 
Wien Ost 

Linzer Autobahn 

Beschreibung der Strecke 

Wien/Gaudenzdorf (A. 20)-Wienl Auhof-St. Pölten-Linzl 
Freindorf-Sattledt-Salzburg-Staatsgrenze am Walserberg. 

Wien/Matzleinsdorf (A 20)-Wienllnzersdorf-Wiener Neu­
stadt-W echsel-Hartberg-Graz-Pick.-Klagenfurt­
Villach-'-Staatsgrenze bei Arnoldstein. 

WienlLandstraße (A 20)-Himberg-Ebreichsdorf-Eisenstadt 
(S 4). 

Wien/Prater (A 20)-Flughafen Schwechat-Parndorf-Staats~ 
. grenze bei Nick.elsdorf. 

WienlDonaupar k (A 20)-Wien/Stammersdorf-Mistelbach­
Staatsgrenze bei Laa/Thaya. 

Parndorf (A 4)-Staatsgrenze bei Kittsee. 

Linz/Freindorf (A 1)-Staatsgrenze bei Freistadt. 

Sattledt (A 1, A 9)-W els-Staatsgrenze bei Suhen. 

Sattledt (A 1, A 8)-Liezen-St. Michael bei Leoben-Graz­
Staatsgrenze bei Spielfeld. 

Salzburg (A 1)-,--Altenmarkt bei Radstadt-Katschberg­
SpittallDrau-Villach (A 2). 

Villach (A 2)-Staatsgrenze im Karawankentunnel. 

Staatsgr,enze bei Kufstein-Innsbruck.-Pians bei Landeck. 
(S 16). 

Innsbruck./Amras CA 12)-Staatsgrenze am Brennerpaß, ein­
schließlich Innsbruck./West (A 12)-Innsbruck./Berg Isel (A 13). 

Staatsgrenze bei Lochau-Bregenz-Feldkirch-Bludenz (S 16). 

Bregenz (A 14)-Staatsgrenze bei Höchst. 

Wien/Donaupark (A 5, A 22)-Wien/Gaudenzdorf (A 1)­
Wien/Matzleinsdorf (A 2)-WienlLandstraße (A 3)-Wienl 
Prater (A4)-Wien/Kaisermühlen (A 22, A 24). 

Steinhäusl (A 1)-Vösendorf CA 2)-Kledering (A 3)-Wienl 
. Kaiserebersdorf (A 4)-WienlLobau (A 22)-Aderklaa 

(A 24)-Eibesbrunn (A 5)-Korneuburg (A 22). 

WienlLobau (A 21)-WienlKaisermühlen (A 20, A 24)­
Wien/Donaupark (A 5, A 20)-Langenzersdorf-Korneuburg 
(A 21). 

Wien/Inzersdorf (A 2)-Wien/Arsenal CA 3). 

Wien/Kaisermühlen (A 20, A 22)-Aderklaa CA 21). 

Linz (A 1)-Wels (A 8). 

2 
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10 

Nr. 

S 1 

S 2 

S 3 

S 4 

S 5 

S 6 

S 7 

S 8 

S 9 

S 10 

S 11 

S 12 

S 13 

S 14 

S 15 

S 16 

S 17 

S 30 

S 31 

S 32 

S 33 

S 34 

S 35 

S 36 

S 37 

S 38 

S 39 

S 40 

S 41 

S 42 

S 43 

242 der Beilagen 

VERZEICHNIS 2 

Bundesstraßen< S (Bundessdlnellstraßen) 

Bezeichnung 

Marchfelder Schnellstraße 

Donaukanal Schnellstraße 

Waldviertler Schnellstraße 

Eisenstädter Schnellstraße 

Badener Schn·ellstraße 

Semmering Schnellstraße 

Fürstenfelder Schnellstraße 

Ennstal Schnellstraße 

< Innviertler Schnellstraße 

Braunauer Schnellstraße 

Pinzgauer Schnellstraße 

Loferer Schnellstraße· 

Seefelder Schnellstraße 

F·ernpaß Schnellstraße 

Reschen Schnellstraße 

Arlberg Schnellstraße 

Beschreibung der Strecke 

Wien/Kaisefmühlen (A20, A 22, A 24)-Groß Enzersdorf-'< 
Staats grenze bei Schloßhof. 

Wien/Prater(A 4, A 20)-DonaukanaI-WieniFloridsdorf 
(A 22)-Wien/Stammersdorf (A 5). 

Korneubtirg(A 21, A 22)-Stockerau-Hollabrunn-Horn­
Staats grenze bei Neunagelberg. 

Parndorf (A 4)-Eisenstadt (A 3, S 31)-Wiener Neustadt 
(A2). 

Heiligenkreuz CA 21)-Ebreichsdorf (A 3). 

. Seebenstein (A 2)-Semmering-Bruck!Mur-St. Michaei bei 
Leoben (A 9). 

Ilz (A 2)-Fürstenfeld-Staatsgrenze bei Heiligenkreuz. 

Altenmarkt bei Radstadt (A 10)-Radstadt-Schladming­
Liezen (A 9). 

(A8)-RiedlInnkreis-Staatsgrenze bei Braunau/Inn. 

Salzburg (A 1)...:.-Mattighofen-Braunau/Inn (S 9). 

Bischofshofen (A 10}-Bruck a. d. Großglocknerstraße-Lofer 
(S 12). - . 

WörgI (A 12)-St. JohannlTiroI-Lofer-Staatsgrenze bei 
'. Unken.' <, 

Zirl (A 12)-Staatsgrenze bei Scharnitz. 

Imst (A 12)-Lermoos-Staatsgrenze bei Vils. 

Landedi (A 12)~Staatsgrenze am Reschenpaß. 

LiechtensteinerSchnellstraße 

Pians bei Landeck (A 12)-Arlberg-Bludenz (A 14). 

Feldkirch (A 14)-Staatsgrenze bei Tisis. 

Wie~/Kaisermühlen (A 20, A21)-Kagran (B 3). Kagraner Schnellstraße 

Burgenland Schnellstraße 

ödenburger Schnellstraße 

Kremser Schnellstraße 

Traisental Schnellstraß·e 

Brucker Schnellstraße 

Murtal SchneHstraße 

Steyrer Schnellstraße 

WeIser Schnellstraße 

Grazer Schnellstraße 

Lurnfelder Schnellstraße 

Salzburger Schnellstraße 

Paß Thurn Schnellstraße 

Wienerwald Schnellstraße 

EiseIist~dt (S 4)-Mattersburg-St. Martin-Lockenhaus 
(B 55). 

Eisenstadt (A 3, S 4)-Staatsgrenze bei Klingenbach. 

St. Pölten (A 1)-Traismauer-Krems/Nord (B 35). 

St. Pölten CA 1)-Rotheau bei Traisen (B 20). 

Peggau (A 9)-Bruck/Mur (S 6). 

St. Michael bei Leoben (A 9)-Thalheim bei Judenburg. 

Enns (A 1)-Steyr. 

Linz (A 7)-Wels. 

Graz (A 2)-Graz/Liebenau (B 67 a) .. 

Lieserhofen (A 10)-Lenaorf (B 100). 

Salzburg/Süd (AI0)-Salzburg/NonntaI (B 1). 

Going (S 12)-Kitzbühel CB 161). 

Korneuburg (A 21, A 22)-Donaubrücke-Klosterneuburg-
Wien tal (A 1). ' .. 
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242 der Beilagen 11 

VERZEICHNIS 3 

Bundesstraßen B 

Nr. Bezeichnung Beschreibung der Strecke 

B 1 Wiener Straße Wien/Urania (S 2)-Wienzeile-Wien/Gaudenzdorf- Wienl 
Auhof-Purkersdorf-St. Pölten-Melk-Amstetten-Linz­
W els·-Vöckla:bruck-Straßwalchen~Eugendorf'~Salzburg-'-' 
Staatsgrenze Walserberg. ' 

B 1 a Wiener Straße Abzweigung St. Pölten (B l)-St. Pölten (S 33). 
St. Pölten 

B 1 b Wiener Straße Linz(B 1)-Linz (A7). 
Abzweigung Linz 

B 'lc Wien er Straße Salzburg/Maxglan (B 1)-Salzburg/Lehen (B 155). 
Abzweigung Salzburg 

B 2 Znaimer Straße' 

B 3 Donau Straße 

B 3a Melker Straße 

B 4 Horner Straße 

B 5 Waidhofener Straße :-, 

B 6 Laaer Straße 

B' 7 Brünner Straße 

B 8 AngernerStraße 

B 8a Angerner Straße 
Abzweigung Zwerndorf 

B 9 Preßburger Straße 

BIO Budapester Straße 

B 10 a Budapester Straße 
Abzweigung Schwechat 

B 11 Mödlinger Straße 

B 12 Brunner Straße 

B 13 Laaber Straße 

B 14 Klosterneuburger Straße 

Hollabrunn (S 3)-Staatsgrenze bei Klein Haugsdorf. 

Wien/Aspern (A 21}-Wien/Stadlau-Wien/Erzherzog Karl­
Straße-WienlKagran-WienlPragerstraße-Langenzers-
,dorf - Stockerau-Kollersdorf - Krems - Emmersdorf-Per­
senbeug-Mauthausen-'-5teyregg-Donaubrücke-Linz (A 7) 
[-Katzbach (A 7)] ~'). 

Melk (A I, B l)-Donaubrücke-Emmersdorf (B 3). 

Stockerau'(S 3)-Maissau (B 35F-Horn-G~ras (B 30). 

Allwangspitz (5 3)-Waldhofen/Thaya,.-Heidenreichstein­
Staatsgr·enze bei Grainetten. 

Korneuburg (B 3)-Ernstbrunn-Hanfthal bei Laa/Thaya 
(B 45). 

WieniFloridsdorf (B 3)-Wien/Stammersdorf-W olkersdorf­
Poysdorf-Staatsgrenze bei Drasenhofen. 

Wien/Urania (S 2)-Wien/Reichsbrücke-Wien/Wagramer 
Straße-Gänserndorf-Staatsgrenze bei Angern. 

Weikersdorf (B 8)-Zwerndorf (B 49). 

Kledering (A 21)-Kugelkreuz-Flughafen Schwechat-Hain­
burg-5taatsgrenze bei Berg. 

Wien/Donaukanal (5 2, B 14)-WienJHaD!delskai~5chwe­
chat-Kugelkreuz-Bruck/Leitha-Parndod (54) -und Neu­
dorf bei Parndorf (5 4)-Gattendorf-5taatsgrenze bei 
Nickelsdorf. 

Kugelkreuz (B 9, B 10)-Schwechat CA 4). 

Schwechat (B 10)-Maria Lanzendorf-Achau-Wiener Neu­
dcirf-Mödling-Gaaden-Alland-Weißenbach/Triesting 
(B 18). 

Wien/Margaretengürtel (B 221)-Wien/ Atzgersdorf-Brunn/ 
Gebirge-Mödling (B 11). 

Brunn/Maria Enzersdorf (B 12)-Wien/Rodaun-Wien/Kalks­
burg-Laab/Walde-'-Preßbaum (B 44). 

Wien/Donaukanal (S 2, B 10)-Wien/Nußdorf-Klosterrieu­
burg-St. Andrä-Tulln (B 19). 

*} Anmerkung 1 (siehe Smluß des Verzeimnisses) 
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12 

Nr. Bezeichnung 

B 15 Mannersdorfer Straße 

B 16 ödenburger Straße 

- . . 

B 17 Wiener Neustädter Straße 

B 18 Hainfelder Straße 

B 19 -Tullner Straße 

B 20 Mariazeller Straße 

B 21 Gutensteiner Straße 

B 21 a Felixdorfer Straße 

B 22 Grestener Straße 

B 23 Lahnsattel Straße 

B 24 Hochschwab Straße 

B 25 Erlauftal Straße 

B 26- Puchberger Straße 

B 27 Höllental Straße 

B 28 Puchenstubener Straß~_. 

B 29 Manker Straße 

B 30 Thayatal Straße 

B 31 Ybbstal Straße 

B 32 Gföhler Straße 

B 33 Aggsteiner Straße 

BH Kamptal St~aße. 

B 35 Retzer Straße 

B 36 Zwettler Straße 

B 37 Kremser Straße 

B 38 Karlstifter Straße 

B 39 Pielachtal Straße 

B 40 Mistelbacher Straße 

B 41 Gmünder Straße 

242 der Beilagen 

Beschreibung der Strecke 

Leopoldsdorf (B 16)-Himberg-Ebergassing-Mannersdorf­
Hof-Donnerskirchen (S 4). 

W~en/Favoriten (A 23)-WienlRothneus.iedl-Ebreichsdorf­
Hornstein-:-~ulkaprodersdorf (S 31). 

WienlInzersdorf (A 2)-Vösendorf-Wiener Neustadt­
Gloggnitz (S. 6). 

Günselsdorf (B 17)-Berndorf-Hainfeld-Traisen (B 20). 

Alt1engbach (A 1)-Neulengbach-TuUn-Göllersdorf (5 3). 

St~ Pölten eB 1)-Traisen-Freiland--':'Annaberg-Mariazell-' 
Gußwerk-Seeberg-Aflenz-Kapfenberg (B -116). 

Wiener Neustadt (B17)-Wöllersdorf-Gutenstein-Rohrl 
Gebirge-Walkmühle-Terz-Mariazell (B 20)~ 

Felixdorf (B 17)-Wöllersdorf (B 21). 

Saffen (B 25)-Gresten-Ybbsitz-Gstadt (B 31). -

Mürzzuschlag (S 6)-Mürzsteg-Frein-Lahnsattel-Terz 
- (B2-1). -

- - . 

Gußwerk (B 20)-Wildalpen-Palfau (B 25). 

Persenbeug (B 3)~ Wieselburg-Scheibb~-Lunz-Göstlingl 
Ybbs-PaIfau-Lainbach (B 115). 

Wiener Neustadt· (B 17)-Weikersdorf""":Grünbach-Puch., 
"berg_-:-Ternitz-Neunkirchen (B 17). . 

"." . 

Nöster (B 21)-Schwarzau/Gebirge-Reichenau-Gloggnitz 
(B 17). 

Neubruck (B 25)-Winterbach-Puchenstuben-Reith eB 20). 

- Obergrafendorf (B 39)-Mank-Oberndorf-Scheibbs (B 25). 

Guntersdorf (B 2)-Retz-Geras-Drosendorf-Raabs-Do-
_ bersberg-Heidenrei<lIstein-:-Schrems (S 3). . 

Waidhofen/Ybbs (B 121 )-Gstadt-Hollenstein -Göstlingl 
Ybbs (B 25). 

Königsalm (B 37)-'-Gföhl-Neupölla-Atzelsdorf (S 3). 

Melk (B -1)-Aggsbach/Dorf-Mautern-Krems/Süd (S 33). 

Kollersdorf(B 3)-Fels/Wagram-Hadersdorf/Kamp-Horn- . 
Neupölla-:""Rastenfeld (B 37). 

Krems (B 3)-Hadersdorf/Kamp-Maissau-Eggenburg­
Pulkau-Retz-Staatsgrenze bei Mitterretzbach. 

Persenbeug-(B 3)-Altenmarkt/Y sper~ Würnsdorf-Oiten-
schlag-Zwettl-:-Jagenbach-Weitra (B 41). _. 

- --
Krems (B 35)-Senftenberg-Marbach-Rastenfeld-Rud­
manns-Zwettl-Vitis-Waidhofen/Thaya-Dobersberg 
(B 30). 

Merzenstein (B 124)-Karlstift (B41).-

Spratzern (B 20)-Obergrafendorf-Kirchberg/Pielach-Win-
terbach (B 28). _ -

Hollabrunn (B 2)-Ernstbrunn-,-Mistelbach-Zistersdorf-
_ Staatsgrenze bei Dürnkrut. --

Schrems (S 3)-GmÜnd....:... Weitra-Karlstift-Sandl-Freistadt 
(B 125). 
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Nr. 

B 42 

B43 

B 44 

B 45 

B 46 

B 47 

B 48 

B 49 

B 50 

B 51 

B 52 

B 53 

B 54 

B 55 

B 56 

B 57 

B 58 

B 59 

B 59 a 

B 60 

B 61 

B 62 

B 63 

B 64 
B 65 
B 66 

B 67 
B 67 a 

B 67b 

Bezeidmung 

. Haager Straße 

Traismauerer Straße 

Neulengbacher Straße 

Pulkautal Straße 

Staatzer Straße 

Lundenburger . Straße 

Erdöl Straße 

Bernstein Straße 

Oberwarter Straße 

Seewinkel· Straße 

Neusiedler Straße 

Mattersburger Straße 

Wechsel Straße 

Kirchschlager Straße 

Geschriebenstein Straße 

Güssinger Straße 

Doiber Straße 

Eisenstädter Straße 

Eisbacher Straße 

Leitha Straße 

Günser Straße 

Deutschkreutzer Straße 

Steinamangerer Straße 

Rechberger Straße 
Gleisdorfer Straße 
Gleichenberger Straße 

Grazer Straße 
Grazer Ring Straße 

Eggenberger Gürtel Straße 

. 242 der Beilagen 

Beschreibung der Strecke 

Haag (Al)-Vestenthal-Wachtberg (B 122). 

Mitterndorf (B l)-Gemeinlebarn-Traismauer-(S 33). 

Purkersdorf (B l)-Preßbaum-Neulengbach (B 19). 

Horn (S 3)-Pulkau-Laa/Thaya (B 46). 

13 

Schrick (B 7)-Mistelbach-Staatz-LaalThaya-Staatsgrenze 
bei Laa/Thaya. 

Wilfersdorf (B 7)-Großkrut-Staatsgrenze bei Reinthal. 

Pullendorf (B 47)-Dobermannsdorf-Staatsgrenze bei Ho­
henau. 
Deutsch Altenburg (B 9)-Donaubrücke-Groissenbrunn­
Marchegg-Angern,,-:-Dürnkrut-Hohenau-Staatsgrenze bei 
B ernhar dsthal. 

. Lockenhaus (S 31)-Oberwart-Allhau-Hartberg (B 54); 

Neusiedl (S 4)-:-Mönchhof-Frauenkirchen-St. Andrä­
Staatsgrenze bei Pamhagen. 

Eisenstadt (B 59)-St. Margarethen-Rust-Mörbisch-Ill-
. mitz-St. Andrä. (B 51). 

Sauerbrunn (S 4)-Mattersburg (S 31). 

Wiener Neustadt' (B 17)-Seebenstein-Aspang-Mönich­
kirchen-Pinggau-Lafnitz-Hartberg-Kaindorf r-Gleisdorf 
(B 65). 

Grimmenstein (B' 54)-Edlitz-Krummbach-Kirchschlag­
Pilgersdorf-Lockenhaus-Rattersdorf (B 61). 

Lockenhaus (B 55)-Rechnitz-Schathendorf-Eisenberg­
Edlitz i. Bgld.-Moschendorf-GÜssing (B 57). 

Oberwart (B 50)-Kemeten-St. Michael-Güssing-Heiligen­
kreuz (S 7) und Eltendorf (S 7)-Jennersdorf-Welten­
Schiefer-Fehring-Feldbach (B 66). 

Doiber (B 57)-Staatsgrenze bei Bonisdorf. 

Groß Höflein (A 3)-Eisenstadt-Tiergarten (S 4). 

Eisenstadt (S 31)-Eisenstadt (B 59). 

Wiener Neustadt (B 17)-Weigelsdorf-Götzen.dorf a . .cl. 
Leitha-Schwadorf;-Fischamend (B 9). 

St. Martin (S 31)-Oberpullendorf-Unterpullendorf--Staats­
grenze bei Rattersdorf. 

Weppersdorf (S 31)-Horitschon-Staatsgrenze bei . Deutsch­
kreutz. 

Pinggau (B 54)-Pinkafeld-Oberwart-Großpetersdorf­
Staatsgrenze bei Schachendorf. 
Frohnleiten (S 35)-Passail-Weiz-Gleisdorf (B 65). 
Graz (B 67 a)-Gleisdorf-Ilz (A 2, S 7). 
Ilz (B 65)-Riegersburg-Feldbach-Bad Gleichenberg-Hal­
benrain (B 69). 
Peggau (S 35)-Graz-Leibnitz-Staatsgrenze bei Spielfeld. 
Grazl Andritz (B 67)-Graz/Waltendorf-Graz/St. Peter­
Graz/Zentralfriedhof (B 67). 
Graz/Eggenberg (A 9)-Graz/Kalvariengürtel-Graz/Grahen­
gürtel (B 67 a): 
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Nr. 

B 67 c 

B 68 

B 69 

B 70 

B71 

B72 

B73 

B 74 

B 75 

B 76 

B 77· 

B 78 

B 80 

B 81 

B 82 

B 83 

B 84 

B 85 

B 86 

B 87 

B 88 

B,90 

B 91 

B92 

B 93 

B 94 

B 95 

B96 

B 97 

B 98 

Bezeichnung 

Wetzelsdorfer Straße 

Feldbacher Straße 

Südsteirische Grenz Straße 

Packer Straße 

Zellerrain Straße 

Weizer Straße 

Kirchbacher Straße 

Sulmtal Straße 

Glatt joch Straße 

Radlpaß Straße 

Gaberl Straße 

Obdacher Straße 

Lavamünder Straße 

Bleiburger Straße 

Seeberg Straße 

Kärntner Straße 

Faakersee Straße 

Rosental Straße 

Villacher Straße 

Weißensee Straße 

Kleinkirchheimer Straße 

Naßfeld Straße 

Loiblpaß Straße 

Görtschitztal Straße 

Gurktal Straße 

Ossiacher Straße 

Turracher Straße 

Murtal Straße 

Murauer Straße 

Millstätter Straße 

242 der Beilagen 

Beschreibung der Strecke 

Graz/Wetzelsdorf (A 9)-Graz/Waltendorf (B 67 a). 

Laßnitzhöhe (A 2)-St. Marein-Studenzen-Feldbach (B 66). 

Lavamünd (B 80)-Soboth-Eibiswald-Leutschach-Straß­
Mureck-Staatsgrenze <bei Radkersburg. 

Graz/Zentralfriedhof (B 67)-Lieboch-Köflach-Pack­
Twimberg-Wolfs berg-Völkermarkt-Klagenfurt (B 83). 

(B 25)-Maierhofen-Langau-Zellerrain-Mariazell (B 20). 

Graz (B 67 a)-Weiz-Birkfeld-Krieglach (S 6). 

Graz (B 67 a)-Hausmannstätten-Kirchbach-Neugralla 
(B 67). 

N eugralla (B 67)-Heimschuh -G leinstätten - Deu tschlands­
berg (B 76). 

Neuhaus (S 8)-Glattjoch-Oberwölz-Niederwölz (B 96), 

Lieboch (B 70)-Deutschlanclsberg-Eibiswald (B 69)-Staats­
grenze am Radlpaß. 

Judenburg (S 36)-Weißkirchen-Gaberl-Köflach (B 70)~ 

Zeltweg (S 36)-Weißkirchen-Obdacher Sattel-Bad St. 
Leonhard-Twimberg (B 70). 

[Lindenhof (B 70)-] Ruden (A 2)-Lavamünd-Staatsgrenze 
bei Rabenstein *), 

Sittersdorf (B 82)-Loibegg-Bleiburg-Lavamünd (B 80). 

St. Veit/Glan (B 83)-Brückl-Völkermarkt-Eisenkappel­
Staats grenze am Seeberg. 

Scheifling (B 96)-Neumarkt-Friesach-St: Veit/Glan-Kla­
genfurt-Pörtschach-Villach-Staatsgrenze bei Thörl. 

Villach (B 83)-Egg-Ledenitzen (B85). 

Hart (B 83)-Ledenitzen-Feistritz-Ferlach-Miklauzhof 
(B 82). 

Untere Fellach (B 100)-Auen (B 83). 

Greifenburg (B 100)-Weißbriach-Hermagor (B 111). 

Radenthein (B 98)-Bad Kleinkirchheim-Patergassen (B 95). 

T röpolach (B 111 )-Staa tsgrenze am Naßfeld. 

Klagenfurt (B83)-UnterloibI-Staatsgrenze im Loibltunnel. 

Klagenfurt(B 91)-Pischeldorf-Brückl-Hüttenberg-Neu­
markt/Stmk. (B 83). 

Zwischenwässern (B 83)-Gurk-Feldkirchen (B 94). 

St. Veit/Glan (B 83)-Feldkirchen-Bodensdorf--"Villach 
(B 83). 

Klagenfurt (B 83)-Feldkirchen-Patergassen-Turrach-
Predlitz-Tamsweg-Mauterndorf (B 99). . 

Thalheim bei Judenburg (S 36)-Scheifling-Murau-Seetal­
Tamsweg-St. Michael-Unterweißenburg (A 10). 

Murau (B 96)-St. Georgen-Stadl-Predlitz (B 95). 

Seebach (B 99)-Millstatt-Radenthein-Treffen (B 94). 

*) Anmerkung 2 (siehe Schluß des Verzeichnisses) 
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Nr. Bezeichnung 

B 99 Katschberg 

B 100 Drautal Straße 

B 105 Mallnitzer Straße 

B 106 Mölltal Straße 

B 107 Großglockner Straße 

B 107 aGroßglockner Straße' 
Abzweigung Lienz 

B 108 Felbertauern Straße 

B 109 VVurzenpaß Straße 

B 110 PlöckenpaßStraße 

.. 

B 111 Gailtal Straße 

B 112 Gesäuse Straße 

B 113 Schoberpaß Straße 

B 114 Triebener Straße 

B 114 a Triebener Straße 
Abzweigung Pöls 

B 115 Eisen Straße 

B 115 a Donawitzer Straße 

B 116 Leobener Straße 

B 117 Buchauer Straße 

B 119 Greiner Straße 

B 120 Scharnsteiner Straße 

B 121 VV eyer Straße 

B 121 a VVeyer Straße 
Abzweigung Amstetten 

B 122 Voralpen Straße 

B 123 Mauthausener Straße 

B 123 aSt. Valentiner Straße 

B 124 Königswiesener Straße 

B 125 Prager Straße 

B 126 Leonfeldener Straße 

242 der Beilagen 15 

Beschreibung der Strecke . 

Bischofshofen . (B 159)-Radstadt-Obertauern-Tweng­
Mauterndorf-St. Michael (B 96)-Katschberg-Rennweg­
Gmünd-Spittal/Drau (B 100). 

Villach (B 94)-SpittallDrau-Möllbrücke-Ober,drauhurg­
Lienz-Staatsgrenze bei Sillian. 

Obervellach (B 106)-Mallnitz/Bahnhof. 

. Möllbrücke (B 100)-Obervellach-VVinklern (B 107). 

HeiligenblutiMautstraße-VVinklern-Dölsach (B 100). 

Dölsach (B 107)-Dölsach (B 100). 

. Lienz (B 100)-Matrei/Mautstraße. 

Hart (B 83)-Staatsgrenze am VVurzenpaß. 

Oberdrauburg (B 100)-Kötschach-Staatsgrenze am Plöcken­
paß . 

MagIern (B 83)-Hermagor-Kötschach-Maria Luggau­
Straßen (B 100). 

Liezen (A 9, S 8)-Admont-Hieflau (B 115). 

St. MichaelI (B 116)-Traboch-VV ald am Schoberpaß-Trie-
ben-Liezen (S 8). . 

Trieben (B 113)-Hohentauern-Pöls:-Thalheim bei Juden­
burg (B 96). 

Pöls (B 114)-5t. Georgen (B 96). 

Steyr (S 37)-Großraming-Altenmarkt-Hieflau-Eisenerz-
Trofaiach-Traboch (B 113). . 

Trofaiach (B 115)-Donawitz-Leoben (B 116). 

St. Marein (S 6)-Kapfenberg-J3ruck/Mur"""""Leoben (Göss)­
St. Michael (B 113). 

Altenmarkt (B 115)-St. Gallen-Weng-Admont(B 112). 

Oiden (B l)-Ardagger-Donaubrücke (B 3) und Grein (B 3)­
Dimbach-St. Georgen-Königswiesen (B 124). 

Gmunden (1;\ 144)-Scharnstein-Pettenbach-Inzersdorf im 
Kremstal (B 138) . 

. Amstetten VVest (A 1, B 1)-Waidhofen/Ybhs-Gaflenz­
Weyer (B 115). 

(B 121)-Amstetten (B 1). 

VVeißes Kreuz (B121)-Aschbach Markt-Seitenstetten­
Steyr-Bad Hall-Kremsmünster-Sattledt (B 138). 

Enns (A 1)-Ennsdorf-Donaubrücke-Mauthausen-Pregar­
ten (B 124). 

St. Valentin (A 1)-Rems-Pyburg (B 123). 

Unterweitersdorf (B 125)-Pregarten-Mönchdorf-Königs­
wiesen-Arbesbach-Merz'enstein-Zwettl (B 36). 

Linz (A 7)-Gallneukirchen-Freistadt-Staatsgrenze bei 
VVullowitz. 

Linz (A 7)-Bad Leonfelden-Staatsgrenze bei Weigetschlag. 
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Nr. Bezeichnung 

B 127 Rohrbacher Straße 

B 128 Sternwald Straße 

B 129 Eferdinger Straße 

B 130 Nibelungen Straße 

B 131. Aschacher Straße 

B 132 Mühllackener Straße 

B 133 Theninger Straße 

B 134 Wallener Straße 

B 135 Gallspacher Straße 

B 136 Sau wald Straße 

B 137 Innviertler Straße 

B 137 a Innviertler Straße 
. Abzweigung Stritzing 

B 137 b Innviertler Straße 
Abzweigung Passau 

B 138 Pyhrnpaß Straße 

B 139 Kremstal Straße 

B 140 Steyrtal Straße 

B 142 Obernberger Straße 

B 143 Hausruck Straße 

B 144 Gmundener Straße 

B 145 Salzkammergut 

B 151 Attersee Straße 

B 152 Seeleiten Straße 

B 153 Weißenbacher Straße 

B 154 Mondsee Straße 

B 155 Münchener Straße 

B 156 Lamprechtshausener Straße 

B 156 a Lamprechtshausener Straße 
Abzweigung Oberndorf 

242 der Beilagen 

Beschreibung der Strecke 

Linz (A 7)-Ottenstein-Neufelden-Rohrbach (B 128) und 
Oepping (B 128)-Aigen. 

Freistad t (B 125)-Bad Leonfelden - Rohrbach-Kollerschlag­
Staatsgrenze bei Kollerschlag. 

Linz (B 127)-Linz/Nibelungenbrücke-Alkoven-Eferding­
Waizenkirchen-Peuerbach-Teufenbach (B 137). 

Eferding (129)-EngeIhartszell-Staatsgrenze beiPassau. 

Ottensheim (B 127)-Aschach-Hartkirchen (B 130). 

Mühllacken (B 131)-Lacken (B 127). 

Neubau-Alkoven (B 129). 

Eferding (B 129)-Wallern-PichI-(A 8). 

Grieskirchen (B 137)-Schwanenstadt-Roitham (B 144). 

Schärding (B 137)-Engelhartszell (B 130). 

Wels (B 1 )-Grieskirchen-Zell/Pram-Schärding-Staats­
grenze auf Innbrücke. 

Stritzing (B 137)-(A 8). 

[Schärding (B 137)-Staatsgrenze gegen Passau *)] 

Wels (B 1 )-Sattledt-Kirchdorf/Krems-Klaus-Windisch­
garsten-SpittaI/Pyhrn-Liezen (S 8). 

Iinz (B 129)-Traun-Kema~en-Rohr (B 122). 

Sierning (B 122)-Klaus (B 138). 

Uttendorf (S 10}-Mauerkirchen-Obernberg-Suben-"':Pra­
merdorf (B 137). 

[Antiesenhofen (B 142)-] Ort (A 8)-Ried-Ampfelwang­
(B 1) **) 

Lambach (B 1)-Steyrermühl-Gmunden (B 145). 

VöckIabruck (B 1)-Altmünster-Ebensee-Bad IschI-Bad 
Goisern-Pötschen-Bad Aussee-Neuhaus (S 8). 

Timelkam (B 1 )-Seewalchen -Attersee-Unterach-Mond­
see (B 154). 

'Seewalchen (B 151)-Weyregg-Weißenbadt-Unterach 
(B 151). 

Weißenbach (B 152)-Mitterweißenbach (B 145). 

(S 10)-Straßwakhen-Zell a. Moos-Mondsee-Scharfling­
St. Gilgen (B 158). 

Salzburg-Schallmoos (B 1 )-Staatsgrenze bei Freilassing. 

Salzburg (B l)-Oberndorf-Lamprechtshausen- St. Geor-' 
gen-Braunau-(S 9). 

Oberndorf (B 156)-Staatsgrenze auf Salzachbrücke. 

*) Anmerkung 3 (siehe Schluß des Verzeichnisses) 
**) Anmerkung 4 (siehe Schluß des Verzeichnisses) 
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Nr. Bezeichnung 

B 158 Wolf gang see Straße 

B 159 Salzachtal Straße 

B 160 Berchtesgadener Straße 

B 161 Paß Thurn 

B 162 Lammertal Straße 

B 163 Wagrainer Straße 

B 164 Hochkönig Straße 

B 165 Gerlos Straße 

B 166 Paß Gschütt Straße 

B 167 Gasteiner Straße 

B 168 Pinzgauer Straße 

B 169 ZHlertal Straße 

B 170 Brixental Straße 

BI71 Tiroler Straße 

B 171 a Tiroler Straße 
Abzweigung Solbad Hall 

B 171 b Tiroler Straße 
Abzweigung Völs 

B172 Walchsee Straße 

B 173 Eiberg Straße 

B 174 Innsbrucker Straße 

B 175 Wildbichler Straße 

B 176 Kössener Straße 

B 181 Achensee Straße 

B 182 Brenner Straße 

B 183 Stubaital Straße 

B 184 Engadiner Straße 

B 185 Martinsbrucker Straße 

B 186 ötztaler Straße 

B 187 Ehrwalder Straße 

B 188 Silvretta Straße 

B 189 Mieminger Straße 

B-190 Vorarlberger Straße 

242 der Beilagen 17 

Beschreibung der Strecke 

Salzhurg (E 1)-Fuschl-St. Gilgen":'-Strobl-Aigen-Bad Isch! 
(B 145). 

Anif (S 41)-HaUein-Golling-Bischofshofen (S 11). 

Anif (A 10)-Staatsgrenze bei Hangendenstein. 

Mittersill (B 168)-Paß Thurn-K1tzbühel-5t. Johanni 
Tirol (S 12). -

GoUing (B 159)-Abtenau-(B 166). 

Altenmarktbei Radstadt (B 99)-Wagrain--5t. Johanni 
Pongau (S 11). 

Bischofshofen (S 11)-Saalfelden-Hochfilzen-St. JohannI 
Tirol (S 12). 

Mittersill (B 168)-Gerlospaß-Zell/Ziller (B 169). 

Niedernfritz (B 99)-Annaberg-Paß Gschütt-Gosau-Bad 
Goisern (B 145). 

Lend (S 11)_Hofgastein-Badgastein-iBöcksteinlBahnhof. 

(S l1)-Mittersill (B 165). 

Straß (B 171)-Zell/Ziller-.,.Mayrhofen-Dornauberg-Schleg­
. eissperre-Staatsgrenze am Pfitscherjoch. 

Wörgl (B 171)-Hopfgarten-Gundhabing (S 42). 

Staats grenze bei Kufstein-Wörgl-Rattenberg-Schwaz­
Solbad Hall-Innsbruck"':"" T elfs-Landeck-Pians (S 16). 

Solbad Hall (B 171)-Solbad Hall (A 12). 

Kranebitten (B 171)-Völs (A 12). 

Staatsgrenze bei Reit im Winkel-Kössen-Walchsee­
Staatsgrenze auf Niederndorfer Innbrücke. 

Bocking (S 12)-:-Kufstein (B 171). 

Innsbruck/Rumerhof (B 171)-Innsbruck/Höttingerau (B 171). 

. Kufstein (B 171)-Niederndorf-Staatsgrenze bei Wildbichl. 

St. Johann/Tirol (S 12)-Kössen (B 172)-Staatsgrenze bei 
Klobenstein. . 

Rotholz (B 171)-Achenkirch-Staatsgrenze am Achenpaß. 

Innsbruck (B 174)-Steinach-Staatsgrenze am Brennerpaß. 

Schönberg (B 182)-Neustift/Stubaital. 

Pfunds (S 15)-Staatsgrenze bei Schalkl. 

Nauders (S 15)-Staatsgrenze bei Martinsbruck. 

ötztal Bahnhof (B 171)-ötz-Sölden-UntergurgIlMaut­
straße. 

Leermoos (S 14)-Staatsgrenze bei Griesen. 

Pia11Sl (B 171)--GaltürlMautstraße und PartenenlMaut­
straße-Schruns-Bludenz (S 16). 

TeIfs (B 171)-Nassereith (S 14). 

Bludenz (S 16)-Feldkirch-Dornbirn-Bregenz-Staatsgrenze 
bei Unterhochsteg. 
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Nr. Bezeichnung 

B 191 Liechtensteiner Straße 

B 192 Gargellener Straße 

B 193 Faschina Straße 

B 197 Arlberg Straße 

B 198 Lechtaler Straße 

B 199 Tannheimer Straße 

B 200 Bregenzerwald Straße 

B 201 Kleinwalsertal Straße 

B 202 Schweizer Straße 

B 203 Rhein Straße 

B 204 Lustenauer Straße 

B211 Rohrauer Straße 

B 212 Bad Vöslauer Straße 

B213 Tullnerfeld Straße 

B 214 Hohenberger Straße 

B 215 St. Leonharder Straße 

B 216 Weitentaler Straße 

B 217 Ottenschlager Straße 

B 218 Langenloiser Straße 

B 219 Poysdorfer Straße 

B 220 Gänserndorfer Straße 

B 221 Wiener Gürtel Straße 

B 222 Wiener Vororte Straße 

B 223 Flötzersteig Straße 

B 224 Altmannsdorfer Straße 

B 225 Wienerberg Straße 

242 der Beilagen 

Beschreibung der Strecke 

Feldkirch (B 190)-Staatsgrenze bei Tisis. 

St. Gallenkirch (B 188)-Staatsgrenze bei Klosters. 

Bludenz (B 190)-Ludesch-Damüls-Rehmen (B 200). 

St. Anton/Arlberg (S 16)-Arlberg-(S 16). 

Alpe Rauz (B 1 97)-Warth-Lechleiten-Elmen-Weißen­
bach/Lech-Reutte (S 14). 

Weißenbach/Lech (B 198)-Tannheim-Staatsgrenze am Ober­
joch. 

Dornbirn (B 190)-Bezau-Schoppernau-Schröcken-Warth 
(B 198). 

Staatsgrenze bei Walserschanz-Baad-Schoppernau (B 200). 

Bregenz (B 190)-Staatsgrenze bei Höchst. 

Götzis (B 190)-Lustenau-Hard (B 202). 

Dornbirn (B 190)-Lustenau (B203)-Staatsgrenze auf Rhein­
brücke. 

Bruck/Leitha (B 10)-Rohrau-Petronell (B 9). 

Guntramsdorf (B 17)-Baden-Berndorf (B 18). 

Tulln (B 19)-Staasdorf~Ried am Riederberg (B 1). 

Freiland (B 20)-Hohenberg-Walkmühle (B 21). 

Mank (B 29)-St. Leonhard/Forst-Matzleinsdorf (B 1). 

Weitenegg (B 3)-Würnsdorf (B 36). 

Spitz/Donau (B 3)-Ottenschlag (B 36). 

Krems (B 37)-Langenlois (B 34). 

Staatz (B 46)-Poysdorf (B 7). 

Gänserndorf (B 8)-Raggendorf-KoIlnbrunn (B 7). 

Wien/Gürte1brücke (5 2)-Wien/Gürte1-Wien/Schlachthaus­
gasse-Wien/Stadionbrücke (S 2). 

Wien/Heiligenstädterbrücke (S 2)-Wien/Vorortelinie-Wien! 
Penzing-Wien/Rosenhügel-Wien! Altmannsdorferstraße 
(A 2, B 224). . 

Wien/Gürtel (B 221)-Wien/Ottakring-Wien/Flötzersteig­
Wien/Hütteldorf (B 1). 

Wien/Schönbrunn (B 1)-Wien/Grüner Berg-Wien/ Alt­
mannsdorf-Wien!Neu Erlaa (B 17). 

Wien/Phila:delphiabrücke (B 12)-Wien!Wienerbergstraße­
Wien/Raxstraße-Wien/Simmering (A 4). 
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Anmerkung 1: 

Dieser Straßenzug verläuft bis zum Bau der Strecke Steyregg-Donaubrücke-Linz (A 7) über die Strecke 
Steyregg-Katzbach (A 7). 

§ 33 Abs. 3, erster Satz, findet aur'die Straßenstrecke Steyregg-Katzbach (A 7) Anwendung. 

Anmerkung 2: 

Dieser Straßenzug verläuft bis zum Bau der Strecke Ruden (A 2)-Lavamünd über die Strecke Lindenhof 
(B·70)-Lavamünd. 

§33 Abs. 3, erster Satz, findet auf die Straßenstrecke Lindenhof (B 70)-LavamÜfld Anwendung. 

Anmerkung 3: 

Dieser Straßenzug wird mit Verkehrsübergabe der auf dem Gebiet der BundesrepubHk Deutschland gelegenen 
Autobahn vom Raum Schärding bis zum Raum Passau als Bundesstraße aufgelassen. 

§ 33 Abs. 3; erster Satz, findet auf diesen Straßenzug Anwendung. 

Anmerkung 4: 

Die Teilstrecke zwischen Aotiesenhofen (B 142) und Ort (A 8) wird mit Verkehrsübergabe der Teilstrecke 
der Innkreisautobahn zwischen Ort und der Staatsgrenze bei Suben als Bundesstraße aufgelassen. 

§ 33 Abs. 3, erster Satz, findet auf diesen Straßenzug Anwendung. 
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242 der Beilagen 21 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Rechtsverhältnisse der gemäß Art. 10 der im Gesetz näher angeführten Vor­
Abs. 1 Z. ,9 des Bundes-Verfassungsgesetzes in aussetzungen aus öffentlichen Gründen ein be­
Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache bil- dingtes Bauverbot besteht. Irisbesondere wurde 
denden Angelegenheiten der wegen ihrer Bedeu- auch durm die Bestimmungen über die Zufahrten 
tung für de,n Durchzugsverkehr durch Bundes- zu Bundesstraßen eine Voraussetzung zur Verhin­
gesetz als'- Bundesstraßen erklärten Straßenzüge derung einer völligen Verbauung neu gelbauter 
sind im Bundesgesetz vom 18. Februar 1948, Straßenstrecken zu schaffen versucht. Im übrigen 
betreffend die Bundesstraßen (Bundesstraßen- hatte das Gesetz dort, wo nicht die Schaffung 
gesetz - BStG), BGBl. Nr. 59, geregelt. Dieses von Neuregelungen unmittelbar beabsichtigt ist, 
Gesetz stellte eine Umarbeitung des Bundes- die Zielsetzung einer Klarstelli.mg, terminologi­
straßen gesetzes vom 8. Juli 1921, BGBl. Nr. 387, schen Verbesserung und Auffüllung von Lücken 
dar, wobei es sich - wie auch seine Erläutern- der bisherigen Rechtslage. 
den Bemerkungen ausdrücklich anführen - in Der vorliegende Entwurf des Bundesstraßen­
der' überwiegenden Mehrzahl seiner Bestimmun- gesetzes 1970 bringt somit eine Neubearbeitung 
gen an das Gesetz vom Jahre 1921 anlehnt. des Bundesstraßenrechtes und eine .Neufassurtg 

Das Bundesstraßengesetz BGBl. Nr. 59/1948 der als Bundesstraßen erklärten Straßenzüge., In 
wurde wiederholt novelliert, und zwar durch formeller Hinsicht lehnt sich der Entwurf, an das 
die Bundesgesetze BGBl. Nr.12711954, 56/1958, historisch gewachsene österreichischeBundes-
100/1959, 135/1961, 11/1962, 134/1964 und 113/ straßengesetz an. 
1968; eine Bestimmung (§ 28 Abs. 2) wurde durch Wenn aum mit dem vorliegenden Entwurf 

,den Verfassungsgerichtshof als verfassungswidrig eine Neufassung des Bundesstraßengesetzes er­
aufgehoben (Kundmamung BGBl. Nr. 65/1963). folgt ist, scheint es doch aus übersichtlichkeits­
Die Mehrzahl der Novellen brachte hauptsäch- gründen erforderlich, die Erläuternden Bemer­
lich Xnderungender Straßenverzeichnisse, ledig- kungen im einzelnen auf die Abänderungen und 
lim die Novelle BGBl. Nr. 56/1958 enthielt Ergänzungen gegenüber dem geltenden Bundes­
bedeutendere inhaltliche Xnderungen. In seinen straßengesetz 1948 abzustellen und in den Er­
Grundzügen ist das Bundesstraßengesetz seit läuternden Bemerkungen die Gründe für Xnde-
1921 unverändert geblieben. rungen und Ergänzungen gegenüber dem gel-

tenden Recht darzulegen. Es wird auch kurz auf 
Nun hat die nach dem Jahre 1950 vehement jene Normen des geltenden Bundesstraßenrechtes 

einsetzende Motorisierung eine Neubearbeitung Bezug genommen, deren Aufnahme in das neue 
des Bundesstraßengesetzes unumgänglich ge- Gesetz als überholt oder entbehrlich nicht mehr 
macht. Neben einer großen Anzahl von Xnde- erfolgte. 

,rungen an Einzelbestimmungen sind vor allem 
die Straßenverzeichnisse völlig neu gefaßt wor- Zu deneinzelnen Bestimmungen des Entwurfes 
den~it der sich daraus ergebenden Konsequenz ist somit zu bemerken: 
der Schaffung einer neueri Straßentype, der Bun-
des schnell straße. Weiters wurde die Bestimmung Zu § 1: 
des Straßenverlaufes im Rahmen der Verzeich- Entsprechend Artikel 10 Abs. 1Z. 9 des Bun­
nisse, die bisher durch die' Bundesstraßenverwal-desverfassungsgesetzes wurde hier an Stelle des 
tung als Wirtschaftsverwaltung des Bundes im Bundesstraßengesetz 1948 enthaltenen Be­
erfolgte, in eine gesetzliche Form gebracht griffes "Straßen" die Bezeichnung "Straßenzüge" 
und festgelegt, nach welchen Grunasätzen sich verwendet. Die Erklärung von Straßenzügen zu 
eine diesbezügliche Verordnung zu richten hat. Bundesstraßen erfolgt nach der gleichen Gesetzes­
Neuaufgenommen 'wurde eine Bestimmung stelle wegen ihrer Bedeutung für den Durchzugs­
über die Straßenbauforschung und die Schaffung verkehr. 
eines Bundesstraßenplanungsgebietes und Bun-, Während im § 1 nur die Erklärung und Auf­
desstraßenbaugebietes, in welchen bei Vorliegen lassung von Straßenzügen geregelt ist, ist die 
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Bestimmung des Straßen verlaufes im einzelnen 
und die Auflassung von Straßenteilen im § 4 
geregelt (Hinsichtlich des rechtlichen Charakters 
und der Folgen der Auflassung von Bundes­
straßen siehe Erläuternde Bemerkungen zu §§ 4 
und 33). 

Neu aufgenommen wurde im § 1 die Be­
stimmung, daß als Bundesstraßen übernommene 
Straßenzüge entschädigungslos ins Eigentum zu 
übergeben sind. Obwohl dies auch bisher stets 
so gehandhabt wurde, scheint eine gesetzliche 
Festlegung nützlich, um allfälligen künftigen 
Meinungsverschiedenheiten vorzubeugen. 

Die zweite, hier neu aufgenommene Bestim­
mung besagt, daß für den Fall einer übertragung 
aufgelassener Bundesstraßen an einen anderen 
Träger der Straßenbaulast die Straßen in einem 
ihrer bisherigen Benützung'entsp~echenden: guten 
Zustand dem künftigen Träger der Straßenbau­
lilSt in das. Eigentum zu übergeben sind. Für 
diese Bestimmung ist vor allem der Gedanke 
maßgeb~ich, eine übergroße finanzielle Belastung 
der künftigen Träger der Straßenbaulast (Länder, 
Gemeinden) zu vermeiden. 

Zu: den bisher im § 1 BStG. 1948 enthaltenen 
Bestimmungen, die nicht mehr in das neue 
Gesetz aufgenommen wurden, ist zu bemerken: 

Die im § 1 Abs. 1 ,des BStG. 1948 enthaltene 
Definition der. Autobahnen ist aus systematischen 

. Gründen nunmehr im § 2 des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes enthalten. 

Die im § 1 Abs. 3 BStG. 1948 enthaltenen Be­
stimmungen, betreffend übernahme von Personal 
und von deri der Straßenerhaltung und Straßen­
pflege dienenden Betriebsmitteln, Geräten und 
Baulichkeiten' bei Ubernahme .. von Straßenzügen, 
entfallen in diesem Gesetz.' Das Personal wird 
beim bisherigen Dienstgeber verbleiben, .ebenso 
werden keine beweglichen Sachen (Betriebsmittel 
und Geräte) übergeben, Baulichkeiten sind gemäß 
§ 3 ohnedies Anlagen der Straße, weshalb eine 
gesonderte Anführung entbehrlich ist. Et~aige 
Vereinbaningen zwischen Bund und den bisheri­
gen Trägern dei' Straßen:baulast bezüglich über­
nahme des Personals bzw. der Betriebsmittel sind 
nicht ausgeschlossen'. 

Die Abs. 4, 6 und 7 des § 1 BStG. 1948 sind 
entbehrlich oder überholt und wurden deshalb 
in die Neufassung des Bundesstraßengesetzes 
nicht mehr aufgenommen. Abs. 5 des §1 BStG. 
1948 wurde ausgeschieden, da die Reichsbrücke 
in Wien nunmehr ohnedies im Zuge .einer Bun­
desstraße liegt. 

Zu § 2: 

In dem vorliegenden Entwurf. wurde gegen­
über dem Bundesstraßengesetz 1948 als neue 
Straßentype die Bundesschriellstraße aufgenom-
men. 

ein Verkehr mit Kraftfahrzeugen zu verstehen, 
die eine Geschwindigkeit von mindestens 40 kmlh 
auf waagrechter Fahrbahn erreichen können und 
mit denen diese Geschwindigkeit überschritten 
werden darf. 

Durch die Zunahme der Motorisierung bedingt, 
hat sich die bisherige Zweiteilung der Bundes­
straße in Autobahnen und übrige Bup.desstraßen 
als unzureichend erwiesen. Neben der Bundes­
autobahn wurde noch ein weiterer, dem Schnel1~ 

. verkehr dienender Straßentyp erforderlich, ohne 
daß für diesen die Anlageverhältnisse der Bun­
desautobahn gegeben sein müssen, nämlich die 
Bundesschnellstraßen. Diese werden für größere 
Strecken abschnitte die Voraussetzungen für die 
Erklärung zur Autobahn im straßenpolizeilichen 
Sinn erfüllen (in diesem Fall zählen auch die Zu­
und Abfahrtsstraßen als Bestandteile der Bundes­
straßen S), jedoch gelegentlich überschneidungen 
mit 'anderen Straßen aufweisen; die straßen­
polizeilichen Voraussetzungen für Autostraßen 
(§ 43 Abs. 3 lit. b StVO. 1960) werden jeden­
falls gegeben sein. Den Bilndesschnellstraßen 
kommt vor allem in der Nähe von Ballungszen­
tren die Aufgabe zu, bei ,der in diesem Bereich 
dichten Verkehrsfrequenz für eine Entflechtung 
des Verkehrs und überführung der von außen 
kommenden Verkehrsströme in' das dichte inner­
örtliche Verkehrsnetz zu sorgen. Darüber hin­
aus werden Bundesstraßen S aber auch dort zu 
bauen sein, wo der Verkehr nicht unbedingt 
eine Bundesautobahn erfordert, jedoch mit einer 
BundesstraßeB nicht das Auslangen gefunden 
wird. 

Gelegentlicherweise wird sich auch für ein­
zelne Abschnitte von Bundesstraßen B ein kreu­
zungsfreier Ausbau als n~twendig erweisen oder 
zumindest werden die Voraussetzungen für eine 
Erklärung als Autostraße im straßenpolizeilichen 
Sinn vorliegen. 

Sämtliche einen Bestandteil dieses Gesetzes 
bildenden Bundesstraßen s,ind in den Verzeich­
nissen mit Nummern versehen. Hiedurch wird 
des § 43 Abs. 5 und des § 94 Z.2 der Straßen­
verkehrsordnung 1960 und der auf Grund dieser 
Bestimmungen erlassenen . Verordnungen, inso­
weit es sich um im vorliegenden Verzeichnis 
enthaltene Buooesstr;lßen handelt; derogiert. 

Die in den Verzeichnissen zu diesem Bundes­
gesetz angeführten Bundesautobahnen und Bun­
desschnellstraßen sind zum größten Teil noch 
nicht gebaut. Während Bundesautobahne.n aus­
schließlich neben dem bestehenden Straßennetz 
errichtet werden, sollen die Bundesschnellstraßen 
vielfach. bestehende Straßenzüge ersetzen. Diese 
bes.tehenden Straßenzüge müssen aber bis zum 
Ausbau eines Straßenzuges als Bundesschnellstraße 
deren Funktion übernehmen .. Es gelten daher bis 
zum Bau der Bundesschnellstraßen die im Ver­

Unter Schnellverkehr ist. nach' § 46 Abs. i der. zeichnis der Bundesstraßen Sangeführten beste­
Straßenverkehrsordnung 1960,BGBl. Nr. 159, henden Straßenzüge, die sich, nicht für den 
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Schnellverkehr eignen, straßenrechtlich vorläufig 
als Bundesschnellstraßen, bis sie durch Verord­
nung des Bundesministers für Bauten und Tech­
nik gemäß § 4 auf die neue, die Voraussetzungen 
des§ 2 Abs. 1 lit. b erfüllende Straßentrasse um­
gelegt werden. 

Zu § 3: 

Entspricht im wesentlichen der bisherigen Rege­
lung; die beispielsweise Aufzählung der Anlagen 
der Bundes'straßen wurde aus systematischen 
Gründen übersichtlicher gefaßt. Neu .aufgenom­
men wurden, einem stets geäußerten Wunsch, 
insbesondere des Bundesministeriums für Verkehr 
folgend, Haltestellenbuchten als Bestandteile der 
Bundesstraße. 

Für die Bestandteile' der Bundesstraße besteht 
gemäß § 17 das Enteignungsrecht. Die Bestim­
mungen des § 3 haben mangels anderer Regelung 
auch für Ortsgebiete Geltung. 

der Länder und Gemeinden, erforderlichenfalls 
zusätzlich durch Anhörung von Dienststellen des 
Bundes, in Sonderfällen auch interessierter Insti­
tutionen eine hinreichende übersicht über die 
raumordnungs- und strukturpolitischen Gesichts­
punkte erhalten. Bei grenzüberschreitenden Stra­
ßen wird mit dem Bundesministerium für Finan­
zen wegen der die Grenzabfertigung berühren·den 
Belange Fühlung zu nehmen sein. Da auch der 
Bergbau bei der Bestimmung des Straßenverlaufes 
eine Rolle spielen kann, die nicht ohne weiteres 
abzuschätzen ist, wird es sich vielfach als nützlich 
erweisen, die örtlich zuständige Berghauptmann­
schaft zu hören. 

Im Abs. 2 ist zunächst klargestellt, daß die Ver­
fügung, mit welcher Bundesstraßenteile, die für 
den Durchzugsverkehr entbehrlich gewor,den sind 
und als Bundesstraße aufgelassen werden, den 
Charakter einer Rechtsverordnung hat. Die Auf­
lassung eines Bundesstraßenteiles stellt eine öffent­
lich-rechtliche Entwidmung dar, die zugehörigen 

Zu § 4: Grundstücke bleiben aber zunächst Bundeseigen­
tum und sind vom Bund zu verwalten und zu 

Das Verzeichnis der Bundesstraßen enthält eine erhalten. Soweit diese Grundstücke nicht mehr 
Beschreibung der Trassenführung nur in groberi als Verkehrsflächen benötigt werden, wird zu 
Zügen, weil bei neu zu bauenden Straßen zum trachten sein, sie abzuverkaufen, sofern sie aber 
Zeitpunkt der Aufnahme in das Verzeichnis nur Verkehrsflächen bleiben müssen, wie etwa bei 
die ungefähre Trassenführung, nicht jedoch auch Ortsdurchfahrten nach dem Bau für Umfahrungs­
schon ·der genaue Verlauf der 'Vorgesehenen straßen, wird versucht werden müssen, sie in das 
Stiaßentrasse festliegt. Auch die Ortsnamen' in Eigentum und die Erhaltung eines anderen 
den Verzeichnissen sind, sofern sie keine Präzi- Rechtsträgers, insbesondere des zugehörigen Lan­
sierungenthalten, Ungefähr-Angaben. Wenn die des· oder der zugehörigen Gemeinde, zu über­
Verzeichnisse der Bundesstraßen die Straßenzüge· tragen (siehe auch Erläuternde Bemerkungen zu 
nicht nur in groben Umrissen enthielten, würden §33). Sofern der aufgelassene Bundesstraßenteil 
sie völlig unübersichtlich werden und es wäre - Verkehrsfläche bleibt, gilt §l Abs. 3, letzter Satz 
weil die Verzeichnisse Bestandteile des Bundes- (entschädigungslose übergabe in gutem Zustand), 
straßengesetzes sind - bei jeder Straßenumlegung, sinngemäß. . 
zum Beispiel dem Bau einer größeren Ortsum-
fahrungsstraße, eirie Gesetzesänderung erforder- Es ist darauf hinzuweisen, daß der Bund nach 
lich. Die Konkretisierung des Trassenverlaufes in Auflassung eines Straßen'stückes als Bundesstraße 
Form von Durchführungsverordnungen ist daher für dieses voll instandhaltungspflichtig bleibt, ob­
notwendig. Die Notwendigkeit dieser Konkreti- wohl der Durehzugsverkehr eine andere Route 
sierung wurde im übrigen im Hinblick auf die benützt, wenn nicht landesgesetzlich etwas anderes 
Et1teignungsbestimmungen (§§ 17 ff.) durch Recht- bestimmt ist oder das zugehörige Land. oder die 
spr~chung der Höchstgerichte (zum Beispiel Er- Gemeinde den guten Willen zeigt, das aufgelassene 
kenntnisse desVerfGH vom 13. März) 968, 26/67 Straßenstück vertraglich in ihre Erhaltung zu 
und vom 26. Juni 1970, B/77/70-13) gefordert. übernehmen. Ein Ansatzpunkt zur Behebung 

. dieses Mangels kann lediglich darin gesehen wer-
Bei Bestimmung des Trassenverlaufes ist auf den, daß vor Erfassung einer Verordnung über 

§§ 7 und 20 Abs. 1, letzter Halbsatz, Bedacht zu die Umlegung der Bundesstraße bzw. den Bau 
nehmen, das heißt, daß der im Verordnungsweg eines neuen Straßenteilesdie Widmung etwaent­
näher bestimmte Trassenverlauf einerseits eine 
sichere Benützbarkeit der Straßen gewährleisten 
muß, andererseits aber auch dem Gebot der Wirt­
schaftlichkeit entsprechen soll. 

Darüber hinaus ist bei ·den Verordnungen auf 
die funktionelle Bedeutung des Straßenzuges Be­
dacht zu nehmen; hierunter sind sämtliche raum­
ordnungs- und strukturpolitische Gesichtspunkte 
dieser Straße zu verstehen. Der Verordnungsgeber 
wird durch die in Abs. 3 normierte Anhörung 

behrlich werdender Straßenstücke geklärt wird. 

Neu in das Gesetz aufgenommen wurde die 
Bestimmung, daß für Verkehrszwecke nicht mehr 
benötigte Straßenteile zu rekultivieren sind, weil 
hiedurch "Verkehrsruinen" vermieden werden, 
die in einem Fremdenverkehrsland wie österreich 
unerträglich sind; darüber hinaus wird auch ein 
Anreiz zum Kauf eines solchen ehemaligen 
Straßen teiles durch Anrainer geschaffen. 
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Mit der in .A:bs. 3 normierten Anhörungspflicht 
der Länder und Gemeinden wird den von der 
Verwirklichung einer Ausbaumaßnahme Betroffe­
nen sowie der gesamten interessierten öffentlich­
k!eit ein Mitwirkungsrecht eingeräumt. Inwieweit 
neben Länder und Gemeinden andere Dienst­
stellen ,des Bundes zu hören sind, wird im Einzel­
fall durch den Bundesminister für Bauten und 
Technik entschieden. 

Mit der Anhörungspflicht der Länder und Ge­
meinden bei der Bestimmung des Straßenver­
laufes und der im § 20 vorgesehenen überprü­
fungsmöglichkeit der Notwendigkeit und Wirt­
schaftlichkeit 4er Grundstücksinanspruchnahme 
bei der Enteignung erscheint ein weitgehender 
Schutz der Betroffenen gewährleistet. 

Die in Abs. 4 vorgesehene Verweisung auf 
Planunterlagen entspricht den Bedürfnissen der 
Praxis, weil durch Beschreibung allein oftmals 
eine genaue Trassenfestlegung nicht möglich ist. 
Zu bemerken ist, daß diese Form der Verlaut­
barung sich in anderen Rechtsquellen, etwa dem 
Salzburger Raumordnungsgesetz 1959, bereits 
findet. 

Zu § 5: 

Die Fassung des § 5 entspricht inhaltlich dem 
geltenden Recht. Die Anregungen, auch eine 
Haftung des Bundes für leichtfahrlässiges Handeln 
seiner Organe vorzusehen, sind im Hinblick auf 
die Bewährung' der geltenden Regelung und die 
Reehtsprechung dazu nicht aufgegriffen worden. 
Bemerkt sei, daß der Bund auch dann der Träger 
der Haftung bleibt,' wenn die Gemeinde im Sinn 
des § 8 Abs. 1 die Kosten der Straßenbaulast trägt, 
der Bund aber seIbst die Erhaltungsarbeiten 
durchführt; gleiches gilt für die Säuberung einer 
Bundesstraße im Ortsgebiet von Schnee (§ 8 
Abs. 2); die Gemeinden haften nach dem zweiten 
Satz des § 5 ja nur insoweit, als ihnen Bundes­
straß~n~trecken zur Erhaltung übertragen werden. 

Das BuIidesministerium für -Justiz bereitet eine 
Neuregelung der Haftung für den Zustand eines 
Weges vor (Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch durch 
die Regelung der Haftung für den Zustand eines 
Weges ergänzt wird). Da diese Regelung um­
fassend sein wird, wird mit ihl'em Inkrafttreten 
der § 5 abgeändert werden müssen. 

Zu § 6: 

Um eine möglichst zweckmäßige Einsetzung der 
bedeutenden Mittel für den Bundesstraßenbau 
und die Bundesstraßenerhaltung zu ermöglichen, 
ist die Forschung im weiteren Sinn des Wortes 
unerläßlich. Die vorliegende Bestimmung soll die 
Verwendung von für den Bundesstraßenbau und 
die Bundesstraßenerhaltung zur Verfügung ste­
henden Mittel für Zwecke der Forschung gewähr-

leisten. Der gewählte Prozentsatz von 0'5 als 
Höchstsumme entspricht ·dem gewogenen inter­
nationalen Durchschnitt, der in den bezüglichen 
ausländischen Normen hiefür vorgesehen ist. 

Die Verfügung über die Forschungsmittel wird 
dem Bundesminister für Bauten und Technik 
obHegen. 

Zu § 7: 

Entspricht im wesentlichen dem geltenden 
Recht (§ 4 BStG. 1948). 

Unter Bau der Bundesstraße ist hier und in den 
folgenden Bestimmungen auch der Ausbau und 
die bauliche Knderung einer Bundesstraße zu ver­
stehen. 

Die gegenüber dem Bundesstraßengesetz 1948 
vorgenommene Ergänzung bezüglich der Sicher­
heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des V,erkehrs ist 
insbesonder,e notwendig, um. der in § 4 Abs. 1 
des Entwurfes zu erlassenden Verordnung, aber 
auch den Bestimmungen zum Schutz der Straße 
(IV. 'Abschnitt) eine materiell-rechtliche Grund­
lage zu geben. Die Bedachtnahme auf die Sicher­
heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs 
bezieht sich nur auf Bau und Erhaltung der Bun­
desstraße, nicht aber auf die Straßenpolizei. 

Zu § 8: 

Abs. 1 entspricht inhaltlich der bisherigen 
Regelung. 

Die Neuregelung des Abs. 2 hat ihre Berechti­
gung im sachlichen Zusammenhang dieser Leistun­
gen mit dem Straßenbau und soll, wenn auch 
bescheidene Geldquellen zusätzlich dem Straßen­
bau und <ler Straßenerhaltung erschließen; Hin­
sichtlich der Geldstrafen enthielt übrigens § 30 
des BStG. 1948 bereits diese Regelung. 

Zu § 9: 

Die vorIiegenden Bestimmungen waren bisher 
im § 6 BStG. 1948 geregelt. 

Zunächst wurde an Stelle des im BStG. 1948 
verwendeten Begriffes "Orts durchfahrt" (§ 1 Z. 14 
des Straßenpolizeigesetzes 1947) der Begriff "Orts­
gebiet" (§ 2 Abs. 1 Z. 15 St VO. 1960) gewählt. 
Dies dien~ der auch sonst angestrebten möglichst 
einheitlichen Regelung des Bundesstraßenrechtes 
und Straßenpolizeirechtes. 

Während das BStG. 1948 auf den durchschnitt­
lichen Aufwand für die an die Ortsdurchfahrt 
anstoßenden, im Freien liegenden Straßenstrecken 
abstellte und die Mehrkosten bezüglich der Bau­
weise und Instandhaltung, die durch die besonde­
ren Bedürfnisse der Ortsbewohner in den Orts­
durchfahrten bedingt sind, den Gemeinden (mit 
einer Bevölkerung über 3000 Einwohner) auf­
erlegte, sieht der vorliegende Entwurf eine er­
schöpfende Aufzählung derjenigen Bestandteile 
der Bundesstraßen in Ortsgebieten vor, welche 
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die Gemeinden zu zahlen haben. Damit soll den I der Fahrbahn, auf ihre Kosten durchzuführen 
ständigen, die Verwaltung stark belastenden haben, wurde fallen gelassen, da sie sich für die 
Streitigkeiten zwischen Bund und Gemeinden, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit als un­
die gelegentlich auch zu einer ungleichen Behand- zweckmäßig erwiesen hat und auch eine sta,rke 
lung der Gemeinden führen mußten, ein Ende Belastung der Gemeinden darstellte. Nach der 
bereitet werden; die bisherige Regelung hat sich nunmehrigen Regelung haben die Gemeinden nur 
jedenfalls als unzweckmäßig erwiesen. mehr für die Abfuhr des von der Bundesstraßen­
'. Die im BStG. 1948 e~thaltene Unterscheidung verwaltung vo?, der ~hrbah~ entfernten 
zwischen Gemeinden deren Einwohnerzahl bei Schnee- und Abraummatenals auf lhre. Kosten zu 
der. jeweils letzten Volkszählung mehr als 3000 sor~en .. Die ~osten:ragun~. für. di: Erhaltung ein­
Einwohner erreichte und solchen bei denen dies schheßhch Wmterdlenst fur dIe m .Abs. 1 ange­
nicht der Fall war, wurde fallen 'gelassen, da bei führten Anlagen obliegt den Gememden. 
der nunmehr erschöpfenden Aufzählung der von Zu Abs. 3 ist zu bemerken, daß die üher­
den Gemeinden zu bezahlenden Bestandteile der tragung der Erhaltung an Gemeinden nur für 
Bundesstraßen in Orts gebieten eine Unterschei- Gemeinden mit eigenem Straßenerhaltungsdienst 
dung nicht mehr ger.echtfertige ist. Die Bestim- in Betracht kommen wird. Bei nicht befriedigen~ 
mungen des § 6 Abs. 6 BStG. 1948, wonach in der Erhaltung wird der Bund von dem im Gesetz 
Ortsdurchfahrten durch Gemeinden, deren Ein- normiert~n Widerruf der Erhaltungsübertragung 
wohnerzahl 3000 nicht übersueigt, die dem Bund Gebrauch machen müssen. Die Erhaltungsübei:': 
obliegende Straßenbaulastauf eine Fahrbahn- tragung wird einvernehmlich zwischen Bund und 
breite von 6 m beschränkt ist, ist jedenfalls durch Gemeinde (durch Vertrag) festgelegt, woraus sich 
die.,heutige Straßenbautechnik nicht mehr sinn- ergibt, daß die Gemeinden eine entsprechende 
voll, zumal die Freilandstraßen oft mit größerer Vergütung verlangen werden. Eine einseitige 
Straßenbl'eite ausgebaut werden. übertragung durch den Bund ist jedenfal1s nicht 

Zu den in. Abs. 1 unter lit. abis e ange- zulässig. 
führten Bestandteile der Bundesstraßen, bei 
welchen' in Orts gebieten die Kostentragungs- Zu § 10: 
pflicht der Gemeinden bezüglich des Baues 
und der Erhaltung gegeben ist, wäre zu be­
merken, daß es, sich um eine klarere 
Fassung des Prinzips der Tragung von Mehr­
kosten im Bau und Erhaltung von Durchzugs­
straßen in Ortsgebieten handelt, die durch die 
Bedürfnisse der Ortsbewohner und nicht des 
Durchzugsverkehrs bedingt sind. ' 

Keine inhaltliche Änderung gegenüber dem gel­
tendenBundesstraßenrecht (§ 7 BStG. 1948); Eine 
kostspieligere Herstellung der Bundesstraße be­
inhaltet auch einen etwa erforderlichen Umhau 
einer bestehenden Bundesstraße. Diese Bestim­
mung findet auf eine kostspieligere Herstellung 
der Bundesstraße für Haltestellen von Kraftfahr­
linien (§ 28 Abs. 3) keine Anwendung. 

Die in Abs. 1 lit. abis e angeführten Einrich­
tungen sind Bestandteile der Bundesstraße und 
nur die Bundesstraßenverwaltung ist berechtigt, Zu § 11: 
diese zu bauen und zu erhalten, lediglich die Diese Bestimmung ist eine auf die Verwal­
Bezahlung obliegt der Gemeinde. Ohne daß dies tungsverfahrensgesetze 1950 abgestimmte Neu­
besonders ausgedrückt werden müßte, werden fassung der §§ 8 und 9 BStG. 1948 ohne bedeut-
diese, Einrichtungen nur dann zu bauen sein, same inhaltliche Änderung; . 
wenn dies von der Gemeinde verlangt wird oder 
eindeutig durch die besonderen Bedürfniss·e der Zu § 12: 
Ortsbewohner bedingt ist. Entspricht dem § 17 des BStG. 1948.· 

Sofern die Gemeinden ihrer Kostentragungs-
pfliCht nicht nachkommen, findet § 11 Anwen- Die Änderung der Formulierung in "Aufrecht-
dung. erhaltung der Verkehrsbeziehungen" wurde ge­

wählt, um deutlich zum Ausdruck zu bringen, 
Die Bestimmungen des § 6 Abs. 4 und Abs. 5 daß die Bundesstraßenverwaltung nicht unbe­

BStG. 1948 waren in sich widerspruchsvoll, gehen dingt den früheren Zustand wiederherstellen 
imührigen auf das BStG. 1921 zurück und sind muß sondern auch auf andere Weise - etwa 
?urch die. Verwaltungsvez:Fah:ensgesetze 1950 durch Zusammenfassung mehrerer Wege - die 
uberholt; Sle wurden da~er m dle Neufassung des bisher bestandene Verbindung wiederherstellen 
Bundesstraßengesetzes mcht mehr aufgenommen. kann. Darüber hinaus ist die Wendung "Auf-

Die bi~herige Rege'~ung, daß Ge~:indenü'ber I reci;terhaltung. de~ V~rkehrsbezie.hung"allge-
3000 Emwohner dle Straßenrelmgung und memer als dle Ilmhenge Formuherung "Vor­
Schneeräumung in Ortsdurchfahrten auchhin-, kehrungen zur weiteren Benützbarkeit der Wege 
sichtlich jener Teile der Bundesstraße, welche aus- zu treffen". Im § 17 Abs . .1: ist ausdrücklich die 
schließlich von der Bundesstraßenverwaltung ge- Enteignungsmöglichkeit für diese Herstellung 
baut und erhalten werden,_ somit insbesondere vorgesehen. Die Regelung der· Erhaltungspflicht 
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wurde zur KlarsteIlung der <bereits nach dem gel~ eine bauliche Änderung der Bundesstraßen er­
tenden Bundesstraßengesetz bestehenden Rechts- folgen soll, zum Bundesstraßenplanungsgebiet zu 
lage vorgenommen. erklären. 

Abs. 2 stellt lediglich eine Ermächtigung an den D' E kl" B 'd ß I B d Z hl . ch d Ie r arung zum un esstra enp anungs-
un ~ur a ung ~on entspre en en Beträgen, gebiet hat zur Folge, daß innerhalb dieses Ge-

dar, bIldet aber kemen Rechtsanspruch des be-! b'et s d' "l'ch U f . d V d 
troffenen Trägers der Straßenbaulast. Als "län- n

I 
n

e 
'd eschsenLraumlI efr m ang m. der b erl~rch-

. Z . ,," . u g ur agep an estgesetzt WIr, aU 1 e 
ge:e .eltsp~n~e 1st eIne solch~ anzusehen,. dIe Veränderungen nur mit Bewilligung der Behörde 
bel glelch~~ßlgem Verkehr zu .emer wesentlrche- vorgenommen werden dürfen. Bei VorIie en der 
ren Beschadlgung an der UmleItungsstrecke füh- . Ab 2 . S V g 

k
m s., zweIter atz, genannten oraussetzun-

ren anno b h f" d' B h" d . V fl'ch gen este t ur Ie e or e eme erp I tung 
zur Bewilligung der baulichen Veränderung. Zu-

Zu § 13: ständig für die Erteilung der AusnahmebewiIli-
Diese neu aufgenommene Bestimmung findet gung ist der Landeshauptmann in mittelbarer 

ihre Berechtigung in den Erfordernissen des Bundesverwaltung, gegen seine Entscheidung ist 
diChteren Verkehrs. Sie stellt eine Ermächtigung eine Berufung an das Bundesministerium für 
an den Bund (Bundesstraßenverwaltung) dar, aus Bauten und Tech~ik zulässig. 
den für den Bundesstraßenbau zur Verfügung Um eine ausgewogene Abklärung zwischen den 
stehenden Mitteln Parallelstraßen zu Bundes- öffentlichen Interessen und den Interessen der 
straßen zu bauen und auszugestalten, die keine betroffenen Grundstückseigentümer zu erreichen, 
Bundesstraßen sind und auch nicht solche werden wurde normiert, daß die Verordnung über das 
sollen; sie gelten auch nicht als Bestandteile der Bundesstraßenplanungsgebiet erst erlassen wer­
Bundesstraße. Die sonstigen Bestimmungen des den darf, wenn die Planungs- und Bauvor­
Bundesstraßengesetzes finden auf den Bau dieser bereitungsarbeiten schon so weit gediehen sind, 
Straßen keine Anwendung (zum Beispiel keine daß die Bestimmung des Straßenverlaufes in ab­
Enteignungsmöglichkeit), der Bund wird sich bei' sehbarer Zeit bevorsteht (das heißt, daß in der 
der .Errichtung solcher Straßen vielmehr an I Reg~l mit den generellen ~rojektierungsarbeiten 
etwaIge' landesgesetzliche Vorschriften halten bereIts begonnen worden 1st) und wenn durch 
müssen. Das Kriterium für den Bau ergi'ht sich, konkrete Indizien zu befürchten ist, daß durch 
aus der Erleichterung und Förderung des Durch- bauliche Veränderungen in dem vom Bundes­
zugsverkehr, etwa in den Fällen des § 26 Abs. 2. straßenplanungsgebiet betroffenen Gelände der 

Diese Bestimmung stütZt sich nicht auf den gepl~nte Straßenbau. erheblich ,erschwert oder we­
Kompetenztatbestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 9 sentlIch verteuert WIrd. 
B-VG., sondern auf den des Art. 17 B-VG. VorErlassung der Verordnung ist, wie in § 4, 

Da es unzumutbar wäre, diese Nebenstraßen den berührten Ländern und Gemeinden Gelegen­
und -wege, welche dem Langsamverkehr, insbe- heit zur SteIlungnahme zu geben. In Sonder­
sondere dem landwirtschaftlichen Verkehr, vor- fällen werden auch andere Dienststellen des Bun­
behalten sind, auf Kosten der Bundesstraßen- des, gegebenenfalls auch andere Institutionen, zu 
verwaltung zu erhalten (zur Erhaltung gehört hören sein: Da der Bergbau hiebei eine Rolle 
auch der Winterdienst mit Schneeräumung, Be- spielen kann, wird auch hier die örtlich zustän­
streuung usw.), ist die Neuanlegung oder Aus- dige Berghauptmannschaft vielfach zu hören sein. 
gestaltung von Parallelstraßen entlang einer Bun- Die Rechtswirkungen der Erklärung zum Bun­
desstraße nur dann zulässig, wenn die Erhaltung desstraßenplanungsgebiet sind auf höchstens drei 
durch einen anderen Rechtsträger vor Beginn der Jahre beschränkt und treten von selbst außer 
Baumaßnahmen sichergestellt ist. Kraft, wenn nicht bis zum Ablauf dieser Frist 

Es wird in diesen Fällen die Möglichkeit be- die Bestimmung des Straßenverlaufes erfolgt. 
stehen, straßenpolizeilich die Durchzugsstraße für Eine Verlängerung der dreijährigen Frist oder die 
den Langsamverkehr zu sperren. Neuerlassung einer Verordnung über die Er­

klärung zum Bundesstraßenplanungsgebiet mit 
gleichem Inhalt wäre gesetzwidrig. 

Zu § 14: Die vorliegende Bestimmung ist im Zu sam-
Der Bau neuer Straßenzüge, aber auch Ausbau- menhang mit § 15 Abs. 3 zu sehen und bietet 

maßnahmen an bestehenden Bundesstraßen wer- letztlich auch einen gewissen Druck auf die Bun­
den vielfach dadu"'ch erheblich erschwert, daß desstraßenverwaltung, ihre Planungsarbeiten 
jene Grundstücke, welche für den Straßenbau be- rasch durchzuführen. 
nötigt werden, vor Beginn der Bauarbeiten ver- Zu vorliegender Bestimmung ist noch zu be­
b.~ut oder anderen. Verwend~ngszwecken zuge- merken, daß beabsichtigt ist, ein Au.sba'upto:­
fuhrt werden. Es WIrd daher lfl manchen Fällen I gramm der Bundesstraßen aufzustellen welches 
erforderlich sein, vor Bestimmung des Straßen-l eine Reihung nach der Dringlichkeit de; Bauvor- . 
verlaufes (§ 4) das Gelände, in dem der Bau oder haben vorsieht, sodaß unter Bedachtnahme auf 
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Abs. 1, wonach die Verordnung nur erlassen 
werden darf, wenn nach dem Stande der Pla­
nungs- und Bauvorbereitungsarbeiten die Be­
stimmung des Straßenverlaufes in absehbarer 
Zeit zu erwarten is<t, überflüssige Erklärungen 
zum Bundesstraßenplanungsgebiet weitestgehend 
vermieden werden können. 

Die hier und in § 15 vorgesehene bedingte 
Bausperre findet sich in ähnlicher Form nicht 
nur in ausländischen Rechtsordnungen, wie zum 
Beispiel die der Bundesrepublik Deutschland, son­
dern auch in österreichischen Landesstraß·en­
gesetzen, und zwar in Oberösterreich, Steiermark, 
Tirol und Vorarlberg. 

Zu § 15: 

Mit der Bestimmung des Straßenverlaufes (§ 4) 
treten hinsichtlich des in Abs. 2 näher beschrie­
benen Geländestreifens die in Abs. 1 angeführten 
Rechtsfolgen ein, ohne daß es einer besonderen 
bezüglichen Verfügung bzw. Verordnung be­
dürfte. Diese Rechufo1.gen sind in jedem Falle 
und, abweichend von § 14, nicht nur bei Vor­
liegen besonderer weiterer Voraussetzungen ge­
geben. 

Das Bundesstraßenbaugebiet beinhaltet keine 
absolute Bausperre, vielmehr hat die Behörde 
(der Landeshauptmann, Berufungsmöglichkeit an 
das Bundesministerium für Bauten und Technik) 
Ausnahmen zu bewilligen, wenn dies den ge­
planten Straßenbau nicht erheblich erschweren 
oder wesentlich verteuern wird. So wird insbe­
sondere bei einem Zu- oder Umbau eines Hauses, 
das nicht unmittelbar in der zu erwartenden 
Trasse selbst, sondern in der künftigen Schutz­
zone gemäß § 21 BStG. liegt, eine Ausnahme­
bewilligung erteilt werden müssen. 

Die Breite des Bundesstraßenbaugehietes um­
faßt nicht nur die künftige Trasse selbst mit 
Variationsmöglichkeiten für die Detailplanung, 
sondern auch die unmittelbar angrenzenden 
Flächen der späteren Schutzzone gemäß § 21. Im 
Sinne der Bestimmung des § 21 Abs. 4 wird die 
Breite dieser Schutzzone in der Verordnung ge­
mäß § 4 Abs. 1 festgesetzt werden können. ' 

Zeitlich sind die Rechtswirkungen des Bundes­
straßenbaugebietes nicht beschränkt, sie enden 
erst mit dem Bau der Bundesstraße. Es steht 
aber dem Grundeigentümer zu, drei Jahre _nach 
Wirksamwerden des Bundesstraßenbaugebietes 
(Bestimmung des Straßenverlaufes), die Ein­
lösung seiner Grundflächen zu beantragen, sofern 
ihm eine Ausnahmebewilligung auf Neu-, Zu­
oder Umbauten verweigert wurde. 

Diese· Bestimmung liegt nicht nur im öffent­
lichen Interesse des Straßenbaues, sondern im ge­
wissen Sinne auch im Interesse der betroffenen 
Grundstückseigentümer. Derzeit ist nach Be­
kanntwerden eines erst in später Zeit geplanten 
Straßenbauvorhabens ein von der künftigen 

Trasse berührtes Grundstück unverkäuflich und 
auch weitgehend sonst unverwertbar, da kaum 
jemand zum Beispiel ein Haus errichten wird, 
das in einigen Jahren wieder abgerissen werden 
muß. Für eine vorzeitige Einlösung bestand aber 
seitens des Bundes bisher kein Bedürfnis, nun­
mehr hingegen besteht hiefür eine gesetzliche 
Verpflichtung. 

Zu Abs. 3 ist zu bemerken, daß nach dem Berg­
gesetz, BGBL Nr. 73/1954, in der derzeit gel­
tenden Fassung an bestimmten Mineralien ein 
selbständiges Eigentum besteht, das von dem des 
Grundeigentümers verschieden ist. Da auch diese 
Eigentumsred1te geschützt werden sollen, ist hier 
und in den folgenden Bestimmungen neben dem 
Grundeigentümer auch der BergbaUiberechtigte 
angeführt. 

Zu § 16: 

Diese Bestimmungen entsprechen weitgehend 
dem geltenden Recht und bringen lediglich einige 
wichtige Vereinfachungen und Klarstellungen. 

Insbesondere wird zunächst statt der bisher zur 
Entscheidung über die Zulässigkeit einzelner 
Handlungen bei Vorarbeiten für Straßenbauten 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehö1"de zwecks 
einheitlicher Beurteilung der Sache "die Behörde" 
(gemäß § 32 der Landeshauptmann in mittelbarer 
Bundesverwaltung) berufen. Weiters wird nor­
miert, nach welchen Gesichtspunkten bei dieser 
Entsc.heidung vorzugehen ist und letztlich wird 
im Interesse des' Rechtsschutzes festgehalten, daß 
in ·der gleichen Weise wie bei einer Enteignung -
somit insbesondere mit einer gerichtlichen über­
prüfung - die Entschädigungssumme festgesetzt 
werden soll. 

Durch die Bestimmungen des § 16 Abs. 2 soll 
nur der Ersatz der Nachteile abgegolten werden; 
die der Grundeigentümer (Bergbauberechtigte) 
durch Maßnahmen erLeidet, die im Rahmen der 
erteilten Bewilligung liegen und die ihm recht~ 
mäßig zugefügt werden. über den Ersatz für 
Schäden, die einem Grundeigentümer (Bergbau­
berechtigten) im Zuge der Vorarbeiten unrecht­
mäßigerweise zugefügt werden, ist im ordent­
lichen Rechtsweg zu entscheiden. 

Zu' § 17: 

Bereits das BStG. 1948 hat eine analoge Be­
stimmung enthalten. Eine Klarstellung ist im 
Hinblick auf die Enteignungsmöglichkeit für die 
Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Ver­
kehrsbeziehungen (§ 12 Abs. 1) erfolgt. 

I 

Zu § 18: 

Diese Bestimmung wurde mit geringfügigen 
Knderungen aus dem BStG. 1948 (§ 13 und 15, 
Abs. 2) übernommen. 
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Das Bundesministerium für Bauten und Tech­
nik verkennt nicht, daß die Frage der Entschä~i­
gung im Gesetz dürftig geregelt ist und nur all­
gemeine Grundsätze enthält, die Entscheidung 
vieler Einzelfragen jedoch der Judikatur über­
lassen bleibt. Da aber Bestrebungen im Gange 
sind, die gesamte Bewertung von Grundstücken 
einer generellen Neuregelung zu unterziehen, soll 
das Bundesstraßengesetz deren Ergebnis nicht 
vorwegnehmen, sondern gegebenenfalls späterhin 
ergänzen. Die vorliegenden Bestimmungen, die 
immerhin bereits Jahrzehnte wirksam sind, 
scheinen bis zu einer generellen Neuregelung der 
Be'wertung hinreichend; im übrigen bleibt es dem 
Bundesminister für Bauten und Technik unbe­
nommen, Durchführungsverordnungen zu dieser 
Bestimmung zu erlassen. 

Die Änderungen sind rechtssystematischer Art: 

Die Fassung des ersten Satzes des Abs. 1 " ... für 
all e Nachteile ... Schadloshaltung ... " birgt 
einen Wi:derspruch in sich: Der Begriff der Schad­
loshaltung des § 1323 ABGB. schließt bestimmte 
Nachteile vom Ersatz aus, vor allem entgangenen 
Gewinn und subjektiven Schaden. Die Fassung 
wurde daher v.erbessert auf " ... für die Nach­
teile ... Schadloshaltung". 

Der Halhsatz " ... den die abzutretende Liegen­
schaft durch die straßen bauliche Maßnahme er­
fährt" wurde abgeändert in "... den die abzu­
tretende Liegenschaft durch die beabsichtigte 
straßenbauliche Maßnahme erfahren hat". Die 
Berücksichtigung von Werterhöhungen, die die 
abzutretende Liegenschaft durch die, regelmäßig 
erst nach der Enteignung einsetzende, straßenbau­
liehe Maßnahme erfährt, ist nicht möglich und 
denknotwendig ausgeschlossen, weil es sich um 
Werterhöhungen handelt, die sich nicht mehr in 
der Sphäre des Enteigneten abspielen. 

§ 8 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954 
regelt nicht die Höhe, sondern die Art der Ent­
schädigung, was nunmehr im Gesetzestext zum 
Ausdruck kommt. 

§ 18 Abs. 1 stellt eigene Grundstätze für die 
Ermittlung der Höhe der Entschädigung auf, 
deren völlige übereinstimmung mit den Grund­
sätzen der §§ 4 und 7 EEG. fraglich ist. Dies 
wurde dureh die Fassung "Im übrigen ist die 
Höhe ... " zum Ausdruck gebracht. 

Die Abänderung des letzten Wortes des Abs. 1 
von bisher "einzulösen" auf nunmehr "zu ent­
eignen" wurde erforderlich, da die Rechtsprechung 
vielfach aus dem Gebrauch des WOHes "einzu­
lösen" eine Verpflichtung zur Entscheidung ab­
leitete, ob das ganze Grundstück abgelöst werden 
solle oder nicht. Es ist aber als unzweckmäßig 
anzusehen, wenn Gerichte mit den ihnen zu 
Gebote stehenden Mitteln indirekt über den Um­
fang der Enteignung absprechen. 

Zu § 19: 

Entspricht dem § 14, Abs. 1 des BStG. 1948. 
Im neu angeführten Abs.2 ist dem von der 

Erklärung zum Bundesstraßenbaugebiet betroffe­
nen Grundeigentümer. die. Möglichkeit einge­
räumt, unter den in § 15 Abs. 3 angeführten 
Voraussetzungen die Einlösung der betroffenen 
Grundstücke durch den Bund zu beantragen. 

Zu § 20: 

Diese Bestimmung, welche zusammen mit § 19 
das Verfahren bei En teign ungen regelt, wurde 
inhaltlich aus dem BStG . .1948 (§ 15) übernom~ 
men. Die Frist zur Anrufung des Gerichtes (Abs. 3) 
wurde von bisher einem Jahr auf sechs Monate 
verkürzt, da auch in der kürzeren Frist wohl eine 
Entscheidung des Enteigneten hinsichtlich der An­
rufung des Gerichtes zumutbar ist und durch die 
längere Frist ein durchaus vermeidbarer Verwal­
tungsaufwand entstehen kann. 

Die bisher im § 15 BStG. 1948 enthaltene Be­
stimmung für. die Grundsätze, nach denen die 
Entschädigung zu bemessen ist (§ 4 bis 8 des 
Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954), ist nunmehr 
im § 18 ,enthalten. . . 

Zu § 21: 

Die im BStG. 1948 in der zuletzt' gültigen 
Fassung enthaltenen Schutzzonenregelungen (§§ 18 
und 19 a) wurden in einer Bestimmung, nämlich 
dem vorliegenden § 21, zusammengefaßt. Diese 
Bestimmung ist für den verkehrssicheren Bestand 
der Bundesstraßen, unumgänglich und hat sich, 
ohne zu wesentlichen Härten zu führen, In ihren 
Grundzügen durchaus bewährt. Es ergab sich aber 
die Notwendigkeit, verschiedene Änderungen in 
Einzelfragen durchzuführen; diese sind vor allem: 
. 1. Neben den der bisherigen Rechtslage ent­

sprechenden Schutzzonen an Bundesautobahnen 
(§ 19 a BStG. 1948) wurde für Bundesschnell­
straßeneine neue Schutzzonenbreite mit 25m 
aufgestellt. Die bisher im § 18 Abs. 1 BStG.1948 
normierte Schutzzone von 10 m mußte aus Grün­
den der Sichtbehinderung u. ä. bei dem auf Durch~ 
zugsstraßen festzustellenden raschen Verkehr auf 
15 m erhöht werden, um verkehrssicher wirksam 
zu bleiben. Sämtliche Schutzzonenbreiten stellen 
nach den Erkenntnissen der' Verkehrstechnik 
Mindestmaße dar. 

2. An Stelle der im Abs. 2 des § 19 a BStG. 1948 
angeführten diffizielen Regelung hinsichtlich der 
Schutzzonen in geschlossenen Ortschaften wurde 
nun allgemein normiert, daß der Bundesminister 
für Bauten und Technik im ,dichtbesiedelten Ge­
biet Schutzzonen auf ein den örtlichen Verhält­
nissen entsprechendes Ausmaß verringern kann. 
Von dieser Bestimmung wird je nach Straßen­
abschnitt verschieden Gebrauch gemacht werden 
können. . 
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3. Die in § 19 a Abs. 2 BStG. 1948 enthaltenen 
Bestimmungen über Pflanzungen entlang der 
Autobahn sind in das neue Gesetz nicht mehr auf­
genommen; mit der straßenpolizeilichen Bestim­
mung des § 91 StVO. kann wohl das Auslangen 
gefunden werden. 

4. Die bisherige komplizierte und aufwendige 
Verfahrensregelung des § 19 a Abs. 3 BStG. 1948 
wurde erheblich vereinfacht. 

5. Die bisher im § 19 a Abs. 4 BStG. 1948 ent­
haltene Bestimmung, wonach der Bund in einer 
Entfernung bis 100 m beiderseits der Autobahn 
die Interessen der Autobahnanlage wahrzunehmen 
hat, wurde fallen gelassen, da jede praktische 
Möglichkeit zur Durchsetzung dieser Bestimmung 
fehlte. Hinsichtlich. der Ankündigungen und 
Reklamen gilt § 25. 

6. Die Bestimmungen des § 19 a Abs. 8 BStG. 
1948 befinden sich nunmehr im § 23 Abs. 2. 

Zu § 22: 

Einwirken von Organen der Bundesstraßenver­
waltung während des Baues einer Bundesstraße 
besteht ein voller Schadenersatzanspruch gegen 
den Bund, bei einem Verschulden der Bauunter­
nehmung ein Anspruch gegen diese. 

Zu § 25: 

Diese Bestimmung wurde aus § 19 a Abs. 5 
BStG. 1948 übernommen und stellt eine den § 84 
der Straßenverkehrsordnung 1960 ergänzende 
Sondervorschrift für Bundesautobahnen dar, die 
in den besonderen Anlageverhältnissen der Bun­
desautobahnen ihre Berechtigung findet. Auch bei 
Bundesautobahnen wird jedoch die Bestimmung 
des § 84 StVO. 1960 voll wirksam bleiben. Der, 
Bund wird in diesen Fällen im Rahmen der 
Privatwirtschaftsverwaltung tätig. 

Die Aufstellung von Hinweistafeln nach dem 
Grenzkontrollgesetz 1969 wird durch die Bestim-
mungen des § 25 nicht verhi,ndert. . 

Diese Bestimmung wuroe .mit kleinen systema-
tischen Änderungen aus dem BStG. 1948 (§ 20) Zu § 26: 
übernommen. Diese Bestimmung wurde aus § 25 BStG. 1948 

Zu §23: 

Zusammenfassung von bisher in den §§ 19 und 
19 a Abs. 8 BStG. 1948 enthaltenen Regelungen. 
Die bisher in § 19 BStG. 1948 enthaltene Breite, 
innerhalb der bei Bedarf forstwirtschaftliche Maß-
nahmen zu setzen sind, von vier Metern erwies 
sich als unzureichend und wurde auf fünf Meter 
erhöht; neben Auslichtung und Bewirtschaftung 
nach einer bestimmten Betriebsweise wurde auch 
die Schlägerung aufgenommen. Die bisher bloß 
für Autobahnen vorgesehene Bannlegung gemäß 
§ 19 des Forstgesetzes 1852 wurde auf alle Bundes­
straßen ausgedehnt. 

Zu § 24: 

Die Abs. 1, 2 und 3 wurden aus dem BStG. 1948 
(§§ 22 Abs. 2, 23 und 24) übernommen, wobei 
lediglich sprachliche und systematische Änderun­
gen vorgenommen wurden. 

entwickelt und nimmt im besonderen Maße auf 
die durch die Entwicklung des motorisierten Ver­
kehrs geschaffene Lage Rücksicht. Die hier nor­
mierten Regelungen müssen als verkehrstechnisch 
unumgänglich bezeichnet werden, wenn nicht alle 
Aufwendungen für einen großzügigen A~sbati des 
Bundesstraßennetzes nach mehr oder weniger 
kurzer Zeit sinnlos weroen sollen. Diese Bestim­
mungen trägt im übrigen der Entschließung des 
Nationalrates vom 3. Juni 1964, Zl. 406 der Bei­
lagen zu den stenographischen Protokollen, X. Ge­
setzgebungsperiode, Rechnung, wonach das da­
malige Bundesministerium für Handel und Wie­
deraufbau ersucht wurde, das Problem der Frei­
haltung von Freilandstraßen und Umfahrungs­
strecken von Anbauten zu prüfen. 

Zu bemerken ist, daß der Bund (Bundesstraßen­
waltung) als Privatwirtschaftsverwaltung tätig 
wird, ihm aber doch Richtlinien für die Erteilung 
bzw. Verweigerung der Zustimmung durch das 
Gesetz gegeben sind. 

Zu Abs. 2 ist im besonderen zu bemerken, daß 
diese Verfügungen für besonders gut und für 
hohe Geschwindigkeiten ausgebaute Bundes­
straßenstrecken, die nicht Bundesaurobahnen oder 
Bundesschnellstraßen sind, getroffen werden 
sollen. Weganschlüsse und Zufahrten, die bereits 
vor Verkehrsübergabe dieser Straßenteile beste­
hen, sind von den Verfügungen nicht betroffen. 

Abs. 4 wurde aus Gründen der Sich'erheit des 
Verkehrs auf Bundesstraßen neu in den vor­
liegenden Entwurf aufgenommen, um die Vor­
sorge für einen klaglosen Verkehrsablauf während 
der Wintermonate zu gewährleisten. Die für die 
Aufrechterhaltung und SicherU:ng des Verkehrs 
notwendigen Maßnahmen werden im öffentlichen 
Interesse getroffen; es kann daher den betroffenen 
Grundeigentümern zugemutet werden, jene Be­
einträchtigungen, welche für die Aufrechterhal­
tung und Sicherung des Verkehrs erforderlich 
sind, entschädigungslos zu dulden. Zu § 27: 

Mit· Abs. 5 soll ungerechtfertigten. nachbar- Diese neu aufgenommene Bestimmung für be-
rechtlichen Ansprüchen während des Baues von stimmte, im Gesetz umschriebene Betriebe an 
Bundesstraßen entgegengetreten werden. Bei Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen ent­
Beschädigungen durch grobfahrlässigsmuldhaftes i hält den normativen Inhalt, daß solche Betriebe 
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nur mit Zustimmung des Bundes (Bundesstraßen- lichen und kraftfahrrechtlichen Bestimmungen" 
verwaltung) errichtet werden dürfen, daß jede gewählt. Die im BStG. 1948 enthaltene Verpflich­
bauliche Knderung eines solchen Betriebes der tung der Bundesstraßenverwa1tung, bei einer 
Zustimmung des Bundes bedarf und daß. diese I Sondernutzungsbewilligung die Belange des Den. k­
Betriebe keine Fahrverbindung von der Bundes- mal- und Naturs·chutzes wahrzunehmen, wurde 
autobahn oder Bundesschnellstraße zum übrigen in die Neufassung des Bundesstraßengesetzes nicht 
Straßennetz ermöglichen dürfen. aufgenommen, da die Erteilung dieser Bewilligung 

Khnliche Normen finden sich seit langem in von der Bundesstraßenverwaltung als Privat­
Rechtsordnungen anderer Staaten, zum Beispiel wirtscha~tsverwaltung des Bundes erfolgt, wäh­
der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz. rend d1e Wahrnehmung des Denkmal- und 
Sie sind in dem dem Schnellverkehr vorbehalte- Naturschutzes der Hoheitsverwaltung zugehört; 
nen Bestand der Autobahnen und Schnellstraßen die Herstellung eines Einvernehmens zwischen 
begründet, der eine vorausgeplante . Kette von beiden ist rechtstheo~etisch nicht möglich und bei 
Stationen an diesen notwendig macht. Einerseits der Sondernutzung emer Bundesstraße wohl auch 
muß durch diese Stationenkette die Versorgung entbehrlich. 
der Autobahn- bzw. Schnellstraßenbenützer mit Da, wie angeführt, der Bund hier als Privat­
den für ~ie Fort.beweg~.mg auf l~ngeren Streck.en wirtschaftsverwaltung tätig wir,d, wurde auch die 
erforderh~en D1en~t1elSt~ngen ~l~ergestellt. sem, eher der Hoheitsverwaltung eigene Bezeichnung 
andererse1ts kann d~e Ernchtung d1eser StatlOnen I "Bewilligung" durch das Wort "Zustimmung" 
nur von der für d1e Gesamtplanung der Auto- ersetzt. 
,bahn bzw. Schnellstraße zuständigen Stelle erfol-
gen und nicht nach eigenwirtschaftlichen Gesichts- Der zweite Teil des § 21 Abs. 1 BStG. 1948 
punkten der Anrainer beurteilt werden. Sie muß wurde als entbehrlich nicht mehr in die Neu­
sich vielmehr nach den Grundsätzen der Ver- fassung des Bundesstra~eng~setzes aufgenommen. 
kehrstechnik ausrichten. Zweckmäßigerweise wird Im Gegensa.tz zur. b1shengen Gesetzesvorlage 
dies i~ der Praxis auf Autobahngrundstücken . wurde aber eme Best1mmung ~ufgeno~men, unter 
durch Privatunternehmer erfolgen. I welchen Voraussetzungen d~e Zustimmung zur 

. ..' . Sondernutzung zu versagen 1st. 
D1e angefuhrten Ges1chtspunkte gelten mcht I 

nur für die erstmalige Errichtung von Autobah-, Hinsichtlich des Abs. 3 wurde eine überein­
nen- und Schnellstraßenstationen, sondern auch, stimmung mit § 26 ff. der 1. Durchführungsver­
für bauliche Knderungen dieser Stationen. Insbe- ordnung zum Kraftfahrliniengesetz 1952, BGBl. 
sondere ist eine starke Ausdehnung oder der Um- Nr. 206/54, durchgeführt. Deren Bestimmungen 
bau auf andere Betriebsformen für die Autobahn- werden Anwendung zu finden haben, die Bundes­
verwaltung von wesentlichem Interesse, da sich straßenverwaltung kann jedoch eine Ausgestal':' 
hiedurch Rückwirkungen auf die Anlage der tung von Haltestellen, eine Straßenverbreiterung, 
Autobahn nicht vermeiden lassen. Ausweichen u. dgI. vom Ersatz der Kosten ab-

Der Bund wird bei Erteilung der Zustimmung hängig machen. Die 1. Durchführungsverordnung 
in der Privatwirtschaftsverwaltung tätig, hehörd- zum Kraftfahrliniengesetz wurde nur insoweit 
liche Vorschriften bleiben unberührt. ergänzt, als auf Bundesautohahnen und Bundes-

" .. schnellstraßen (auch auf Parkplätzen) im Inter-
D1e Verpfl1chtung, daß Nebenhetnebe keme esse der Verkehrssicherheit Haltestellen von 

Fahrverbindung zu anderen Straßen ermöglich.en Kraftfahrlinien nicht errichtet werden dürfen. 
dürfen, ist international üblich und ergibt sich I 

aus den allgemein anerkannten Regeln der Ver-
kehrstechnik. Damit wird bei Autobahnen der Zu § 29: 
Schaffung einer unkontrollierten Zu- und Ab- Entspricht im wesentlichen dem Abs. 1 des § 22 
fahrtsmöglichkeit zur Autobahn, welche gefähr- BStG. 1948. 
lichste Rückwirkungen auf die Sicherheit des 
Autobahnverkehrs hat,entgegengewirkt. 

Zu § 28: 

Zu § 30: 

Die vorliegende Bestimmung wurde mit rechts .. 
systematischen und sprachlichen Knderungen aus 

Entspricht dem § 21 BStG. 1948, wurde aber dem BStG. 1948 (§ 26) übernommen. Es han­
verschiedentlich vereinfacht und klarer gefaßt. deIt sich um eine Bestimmung, die wegen Fehlens 
Die im § 21 Abs. 1 BStG. 1948 angeführte demon- der seit langem in Diskussion stehenden umfas­
strative Aufzählung der Anlagen der Bundes~ senden Regelung einer allgemeinen Hilfeleistungs­
straßen wurde nunmehr aus systematischen pflicht bei Elementarereignissen erforderlich ist. 
Gründen in den § 3 vorgezogen. Statt der Zitie- Das Fehlen einer derartigen Bestimmung, die bei 
rung des bereits Ende 1959 außer Kraft getretenen I den Unwetterkatastrophen der letzten Zeit in 
Straßenpolizeigesetzes 1947 wurde die allgemeine Kärnten und Tirol eine große Bedeutung hatte, 
Formulierung "unbeschadet der straßenpolizei- würde eine fühlbare Lücke hinterlassen. 
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Als wichtige Unternehmungen im Sinne des 
Abs. 5 s,ind insbesondere jene anzusehen, die dem 
öffentlichen Verkehr oder der Versorgung mit 
Elektrizität, Gas und Wasser oder der öffent­
lichen Nachrichtenvermittlung dienen. 

Zu § 31: 

Eine analoge Bestimmung findet sich bereits im 
BStG. 1948. Die Strafsätze wurden gegenüber 
diesem von S 2000'- auf S 5000'- erhöht, die 
Ersatzarreststtafe hingegen von vier Wochen auf 
eine Woche herabgesetzt, um eine. klarere Rela­
tion zum heutigen Geldwert herbeizuführen. 

Neu aufgenommen wurde in Analogie zu § 99 
Abs. 6 lit. ader StVO. 1960 der Abs. 2, welcher 
die Straffreiheit bei Selbstanzeige normiert. Damit 
soll sowohl einer möglichsten Vereinheitlichung 
der Rechtsordnung Rechnung getragen werden 
als auch die große Dunkelziffer von fahrlässigen 
Beschädigupgen der Bundesstraße verhindert wer­
den. 

Die Widmung der Strafgelder ist im § 8 Abs. 2 
geregelt. 

Der allgemeinen übung neuerer Gesetze fol­
gend, wurde die im BStG. 1948 enthaltene Be­
stimmung, wonach im Straferkenntnis auch über 
die privatrechdichen Ansprüche des Bundes ab­
zusprechen ist, fallengehissen. 

Zu § 32: 

Enthält die Behörden nach dem Bundesstraßen­
gesetz, wobei gegenüber dem BStG. 1948 keine 
inhaltliche Änderung eingetreten ist. 

Zu § 33: 

Die Bestimmungen der Abs. 1 und 4 dienen der 
KlarsteIlung. mit Abs. 2 und 3, letzter Satz, wurde 
eine gesetzliche Regelung zur Ausschaltung mög­
licher Streitigkeiten getroffen. 

Die Notwendigkeit der Bestimmung des Abs. 3 
ergab sich aus folgender Rechtslage: 

Gemäß Art. 10 Abs. 1 Z. 9 B-VG, sind in 
Gesetzgebung und Vollziehung die Angelegen­
heiten der wegen ihrer Bedeutung für den Durch­
zugsverkehr durch Bundesgesetz als Bundesstraßen 
erklärten Straßenzüge Bundessache, die Angele­
genheiten aller übriger Straßen sind jedoch in 
Gesetzgebung und Vollziehung Landessache. Da 
nach der Auflassung eines Straßenzuges als Bun­
desstraße durch Bundesgesetz diesem Straßenzug 
nicht mehr der Charakter eip.er Bundesstraße zu­
kommt, obliegt die volle Verfügung in Gesetz­
gebung und Vollziehung hinsichtlich des aufge­
lassenen Straßenzuges dem zugehörigen Bundes­
land. Der Bund bleibt als Grundeigentümer auch 
nach der Auflassung dieses Straßenzuges als Bun­
desstraße voll instandhaltungsverpflidnet; inso­
weit landesgesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

Bei dieser Rechtslage sollte gewährleistet wer­
den, daß die durch das vorliegende Bundesgesetz 

erst neu als Bundesstraßen übernommenen Stra­
ßenzüge erst mit jenem Zeitpunkt zu Bundes­
straßen werden, als für die mit dem vorliegenden, 
Bundesgesetz aufgelassenen Bundesstraßen durch 
Landesgesetz ein vom Bund verschiedener Träger 
der Straßenbaulast bestimmt wird. 

Zu § 34: 

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten; auf 
§ 33 wird verwiesen. 

Das Bundesministerium für Bauten und Tech­
nik ist bestrebt, durch rechtzeitige Vorlage an 
die Organe der Gesetzgebung den angeführten 
Termin 1. Jänner 1971 einhalten zu können. 

Zu § 35: 

Diese Bestimmung regelt die Vollziehung des 
Gesetzes. 

Zu den Ver z eie h n iss e n cl erB und e s­
s t r aß e n,die, wie angeführt, völlig neu gefaßt 
sind, ist grundsätzlich zu bemerken: 

Die in den letzten zwei Jahrzehnten rasant 
zunehmende Entwicklung des Kraftf.ahrzeugver­
kehrs und die Erkenntnis, daß die Güte des Ver­
kehrsnetzes und die Leistungsfähigkeit der ein­
zelnen Verkehrsträg.er, die' Schlagkraft und das 
Wachstum einer Wirtschaft im besonderen Maße 
beeinflussen, machten es erforderlich, das vorhan­
dene Bundesstraßennetz dahingehend zu unter­
suchen, ob die einz.elnen, aus der traditionellen 
Entwicklung vorhandenen Straßenverbindungen 
ihrer funktionellen Bedeutung nach noch die für 
den Durchzugsverkehr bestmöglichen Straßenver­
bindungen darstellen. In diese Untersuchung, die 
als "Neubewertung der Bundesstraßen" in der 
öffentlichkeit bekannt ist, wurde das gesamte 
hochrangige Straßennetz österreichs, aber auch 
jene Verbindungen, deren Bedeutung durch einen 
schlechten Ausbauzustand bzw. durch noch nicht 
realisierte Bauvorhaben heute noch nicht gegeben 
sind, einbezogen. 

Um eine für alle Regionen nach ausgewogene 
Beurteilung zu gewährleisten, wurden vorgängig 
eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen 
veranlaßt. 

Vom Standpunkt der Raumplanung wurde 
unter Beachtung der künftigen Wirtschaftsent­
wicklungen und unter Heranziehung der vor­
handenen statistischen Unterlagen eine Prognose 
für die Bevölkerungsentwicklung erarbeitet. Einen 
breiten Raum nahm hiebei die Schätzung der, 
Wanderungsbewegung ein, die in den Struktur­
änderungen der Bevölkerung und der Wirtschaft 
eine große Rolle spielt. 

Unter Zugrundelegung der Vorausschau für 
die Entwicklung und die Verteilung der Wohn­
und Arbeitsbevölkerung wurde eine Motorisie­
rungsprognose erstellt, welche auch die zu erwar­
tende Wirtschaftsentwicklung berücksichtigt. 
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Demnach wird der Zeitpunkt der Vollmotorisie­
rung mit einem angenommenen Sättigungsgrad 
von 400 PKW je tausend Einwohner in den ein­
zelnen Bezirken unterschiedlich zwischen den 
Jahren 1985 und 2000 eintreten.· 

Als nächstes wurden für das nach dem Bundes­
straßengesetz 1948 in seiner derzeit geltenden 
Fassung festgelegte Bundesstraßennetz Belastungs­
prognosen der einzelnen Straßenabschnitte für 
das Jahr 1980 und den Zeitpunkt der Vollmoto­
risierung erarbeitet, wobei auch die bis zu den 
genannten Terminen neu hinzukommenden 
Straßenverbindungen (gesetzlich bereits festge­
legte, aber noch nicht gebaute Autobahnen) im 
Wege von Umlegungsverfahren erfaßt wurden. 
In der Prognose wurde auch eine getrennte Unter­
suchung über den Güterverkehr und eine geson­
derte Darstellung des Ausländerverkehrs vorge­
nommen. 

Durch die Lage österreichs und seine für den 
Tourismus' bedeutsamen Landschaftselemente ist 
der Fremdenverkehr für das Verkehrsaufkommen 
vieler Straßen im hohen Maße mitbestimmend. 
Im Rahmen einer Fremdenverkehrsuntersuchung 
wurde eine .zukunftsorientrerte Vorausschau der 
Entwicklung des Fremden- und Erholungsver­
kehrs unter Berücksichtigung der allgemeinen 
Tendenzen des Tourismus sowie der regional- und 
kommunalpolitischen Zielsetzungen erarbeitet. 
Da' für di'e Erhaltung des für die Wirtschaft öster­
reichs so wichtigen Fremdenverkehrs eine ange­
messene Gestaltung des Straßenzustandes Vor­
aussetzung ist, wurden auch aus dieser Unter­
suchung die notwendigen Rückschlüsse für die 
Bewertung des Straßennetzes gezogen. 

Unter Heranziehung des bereits zu Ende des 
vorigen Jahrhunderts durch den österreichischen 
Verkehrsingenieur Lill entwickelten Reisegesetzes, 
welches besagt, daß das Verkehrsgeschehen zwi­
schen zwei Orten mit der Größe der Verkehrs­
erreger wächst, hing'egen mit zunehmender Ent­
fernung abnimmt,. wurden unter Zuhilfenahme 

moderner Da tenverarbeitungsanlagi!n V erkehrs~ 
spannungen zwischen den einzelnen Verkehrs­
erregem errechnet. Als Verkehrserreger wurden 
Bevölkerungskonzentrationen (Potentiale) einer­
seits mit Einheiten bis zu minimal 2000 Einwoh­
nern angenommen, andererseits aber das Netz 

. der Einfüllpunkte von Norddeutschland bis in 
die Mittelmeerländer erstreckt, wobei in Abhän­
gigkeit von der zunehmenden Entfemung der 
Einfüllpunkte von unseren Grenzen die Potentiale 
zu immer größer werdenden Einheiten zusam­
mengefaßt wurden. 

Mit den Ergebnissen der vorangeführten Unter­
suchungen sowie der sonstigen Zielsetzungen für 
die nächsten Jahrzehnte wurde eine funktionelle 
Einstufung des der Neubewertung unterzogenen 
hochrangigen Straßennetzes österreichs nach den 
Bewertungskriterien vorgenommen: Bevölke­
rungs- und Kraftfahrzeugverteilung, zentralört­
liche Gliederung des In- und Auslandes, raum­
ordnungs- und wirtschaftspolitsche Zielsetzungen, 
Erholungsverkehr (Ausflugs- und Fremdenver­
kehr). 

Sämtliche im Zusammenhang mit der Neube­
wertung der Bundesstraßen durchgeführten Un­
tersuchungen erfolgten im Einvernehmen mit 
den Bundesländern, welchen dadurch Gelegenheit 
gegeben war, die regionalen Zielsetzungen der 
Länder zu vertreten. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen und der 
Kontakte mit den Bundesländern liegt nunmehr 
als Verzeichnis der Bundesstraßen vor. Alle hier 
aufgenommenen Straßenzüge haben Bedeutung 
für den Durchzugsverkehr. 

Zur Besorgung des vermehrten Anfalles an 
Verwaltungsaufgaben, die sich durch dieses Bun­
desgesetz und insbesondere die ,einen Bestandteil 
dieses Gesetzes bildenden Verzeichnisse ergeben 
werden (mehr als 1300 km zusätzliche Bundes~ 
straßen, Verordnungen nach § 4 und vieles ande­
res), ist ein wesentliches Mehrerfordernis an Per­
sonal gegeben. 
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